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Mobilität Vorlagenart Vorlagennummer
Verantwortlich: Heilmann, Sebastian
Datum: 03.04.2023 Beschlussvorlage 2023/120

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratungsgegenstand:
Fortschreibung des Nahverkehrsplans - Feststellung des Status Quo der Verkehrsleistungen

Produkt/e:
Mobilität
547-000 ÖPNV/ Mobilität

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
Ö 13.04.2023 Ausschuss für Mobilität
Ö 17.04.2023 Kreisausschuss
Ö 20.04.2023 Kreistag

Anlage/n: 

Entwurf der Fortschreibung 2023 des Nahverkehrsplans mit Stand vom 03.04.2023 
 

Beschlussvorschlag: 

Dem vorliegenden Entwurf zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans wird zugestimmt.

Sachlage: 

Der Landkreis Lüneburg ist gesetzlicher Aufgabenträger für den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) in 
seinem Gebiet. In dieser Funktion stellt er einen Nahverkehrsplan (NVP) auf. Er wird vom Kreistag 
beschlossen. Der 4. Nahverkehrsplan für den Landkreis Lüneburg ist für den Zeitraum 2018-2023 aufgestellt 
worden und damit am Ende seiner Laufzeit angekommen. Beschlossen wurde er am 05.11.2018 (siehe 
Vorlage 2018/159).

Grundsätzlich stünde eine Neuaufstellung mit entsprechendem Beteiligungsverfahren an. In der konkreten 
derzeitigen Situation wird jedoch eine Fortschreibung bevorzugt. Dies ist mit der 
Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) abgestimmt. Hintergrund ist, dass das Mobilitätsgutachten 
zusammen mit dem Nachhaltigen Urbanen Mobilitätsplan der Hansestadt Änderungen erwarten lässt, die 
nicht vorhergesehen werden können. Die Zwischenzeit soll zu einer Darstellung des mittlerweile bestehenden 
Status Quo genutzt werden. Dies ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Genehmigung des Stadtverkehrs 
Lüneburg, die zum 01.12.2023 ansteht, sinnvoll.
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Der NVP stellt die Grundzüge des straßengebundenen ÖPNV dar (Bedienangebot, Zielvorstellungen, 
Finanzen) (§ 6 NNVG). Bei Anträgen auf Linienänderungen prüft die LNVG als Genehmigungsbehörde stets 
auch die Vereinbarkeit der beantragten Änderungen mit dem NVP. 

Die Entwicklung ist teilweise über den NVP hinweggegangen und einzelne Maßnahmen wurden bei der 
Umsetzung an veränderte Rahmenbedingungen angepasst. Der NVP wird daher fortgeschrieben (§ 6 Abs. 1 
Satz 3 NNVG). Es handelt sich dabei nicht um eine Neuaufstellung, sondern um eine Fortschreibung, die den 
NVP an den Status quo anpasst und die einen Ausblick auf die kommenden Jahre bietet. Neue Maßnahmen 
sind in der Fortschreibung nicht enthalten, es handelt sich inhaltlich lediglich um eine Aktualisierung. Sofern 
Maßnahmen anders umgesetzt wurden als im NVP vorgesehen, erfolgte dies stets durch Beschluss des 
Kreistages, wie bspw. geschehen in Bezug auf die Änderung der Linienführung der 5002 (Vorlage 2020/269), 
oder der Einführung des Rufbus (Vorlage 2019/223) und auch der geänderten Linienführung in der 
Lüneburger Innenstadt („Am Berge/An den Brodbänken“) (Vorlage 2022/234). Die Fortschreibung ist also 
vollständig durch politische Beschlüsse gedeckt. In jedem Einzelfall wurden alle Beteiligten eingebunden, 
sodass es zu jedem Punkt ein Beteiligungsverfahren gegeben hat.

Die Fortschreibung des NVP ermöglicht es der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) als 
Genehmigungsbehörde auch weiterhin, Anträge im Bereich der Fahrplanänderungen, oder auch 
Linienwegänderungen so zu bescheiden, dass die Belange des Landkreises als Aufgabenträger optimal 
berücksichtigt werden, da die Fortschreibung diese auf den aktuellen Stand bringt. Dies wird für die 
Vorbereitung der Subunternehmerverträge durch die Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Lüneburg 
(MOIN) und die Beantragung von Genehmigungen für die Zeit ab dem 01.01.2026 von Bedeutung sein. Diese 
Schritte werden durch die Aktualisierung vorbereitet.

Im Wesentlichen wurden neue Daten, die verwaltungsintern zur Verfügung stehen, eingepflegt (z. B. bei den 
Finanzen). Weiterhin wurde die MOIN erstmals berücksichtigt und deren weitere Zukunft als Verkehrsbetrieb 
bzw. Verkehrsmanagementgesellschaft skizziert. Außerdem wurden Gesetzesänderungen eingepflegt, 
insbesondere bei den Regionalisierungsmitteln und redaktionelle Anpassungen vorgenommen sowie das 
Layout weiter vereinheitlicht.

Die Fortschreibung des NVP hat eine Gültigkeitsdauer von maximal 5 Jahren. Es ist allerdings beabsichtigt, 
innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre, aufbauend auf dem noch zu erarbeitenden Mobilitätsgutachten (siehe 
Vorlage 2022/166) einen neuen NVP aufzustellen. Ergeben sich kurzfristig Änderungen, können sie 
wiederum ähnlich den oben genannten Beispielen umgesetzt werden. Es muss daher kein Stillstand 
eintreten.

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: Der NVP an sich 
verursacht keine 

unmittelbaren 
Kosten €

b) an Folgekosten: €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt
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durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

durch Mittelverschiebung im Budget
Begründung:

Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

ja

nein

klärungsbedürftig

Klimawirkungsprüfung:

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

keine wesentlichen Auswirkungen

X positive Auswirkungen (Begründung)

negative Auswirkungen (Begründung)

Begründung: Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass durch einen gut 
funktionierenden, stetig verbesserten ÖPNV positive Effekte für den Klimaschutz erzielt 
werden.
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1. Einleitung 

1.1. Bedeutung des Nahverkehrsplans 

Nach § 6 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) ist es Aufgabe der kom-
munalen Aufgabenträger, für ihren Bereich einen Nahverkehrsplan (NVP) für einen Zeit-
raum von jeweils fünf Jahren aufzustellen. Kommunale Aufgabenträger sind im straßen-
gebundenen ÖPNV grundsätzlich die Landkreise und kreisfreien Städte bzw. deren Zu-
sammenschlüsse. Der Landkreis Lüneburg schließt mit der Vorlage des 4. Nahverkehrs-
plans an die vorherigen Werke an. 
 
Grundsätzliche Aussagen zur Bedeutung des Nahverkehrsplans im Zusammenwirken der 
am ÖPNV beteiligten Aufgabenträger, Genehmigungsbehörden und Verkehrsunterneh-
men enthält § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Danach hat die Genehmi-
gungsbehörde im Zusammenwirken mit den Aufgabenträgern des ÖPNV und den Ver-
kehrsunternehmen im Interesse einer ausreichenden ÖPNV-Bedienung sowie unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten für eine Integration des Verkehrsangebotes zu sorgen. Die 
Genehmigungsbehörde hat dabei einen vom Aufgabenträger beschlossenen Nahver-
kehrsplan zu berücksichtigen. Dies gilt z. B. bei der Erteilung von Genehmigungen: Die 
Genehmigungsbehörde kann eine Genehmigung verweigern, wenn der beantragte Ver-
kehr nicht im Einklang mit dem Nahverkehrsplan steht. Die Genehmigung ist außerdem 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 3d PBefG zu versagen, wenn der beantragte Verkehr einzelne er-
tragreiche Linien oder ein Teilnetz aus einem vorhandenen Verkehrsnetz oder aus einem 
im NVP festgelegten Linienbündel herauslösen würde. 
 
Der Nahverkehrsplan erzielt aber auch in anderer Hinsicht Außenwirkung. Er dient gemäß 
§ 7 Abs. 8 NNVG als Grundlage für Zuwendungen für Investitionen nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und den dem Land Niedersachsen gemäß 
§ 5 Regionalisierungsgesetz (RegG) zufließenden Mitteln. 
 
Aus Sicht des Aufgabenträgers stellen Nahverkehrspläne politische Vorgaben zur ÖPNV-
Gestaltung dar. Es handelt sich in erster Linie um eine Selbstbindung des Aufgabenträ-
gers, rechtlich besitzt er jedoch keinen Normencharakter. 
 
Dieser NVP wird fortgeschrieben (§ 6 Abs. 1 S. 3 NNVG). Mit dieser Fortschreibung des 
NVP werden die verkehrlichen, ökologischen, wirtschaftlichen und konzeptionellen 
Ziele des ÖPNV überprüft. Anlass der Fortschreibung ist eine Änderung der Daten und die 
Anpassung der Maßnahmen im Vergleich zum Stand des Nahverkehrsplans von 2018.  
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1.2 Inhalt des Nahverkehrsplans 

Nach § 6 Abs. 1 NNVG soll im Nahverkehrsplan 

1. das derzeitige Angebot und die dafür wesentlichen Verkehrsanlagen, 

2. die Zielvorstellungen für die künftige ÖPNV-Gestaltung, 

3. die Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele unter Berücksichtigung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit, 

4. die Investitionsanteile SPNV / sonstiger ÖPNV, 

5. der Finanzbedarf im investiven Bereich (einschließlich Folgekosten), 

6. der Finanzbedarf im konsumtiven Bereich (Betriebskostenzuschüsse) und 

7. die Deckung des Finanzbedarfs 

dargestellt werden. 

 
Des Weiteren ist der Nahverkehrsplan an das derzeitige oder, wenn vorliegend, das ge-
plante SPNV-Angebot sowie an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupas-
sen. Er ist unter Mitwirkung der Verkehrsunternehmen und Beteiligung der benachbarten 
Aufgabenträger, der Gemeinden und Samtgemeinden, der Straßenbaulastträger und Inte-
ressenverbände der Fahrgäste zu erstellen.  
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2. Grundlagen und Rahmenbedingungen 

2.1. Gesetzliche Grundlagen 

2.1.1. EU-Recht 

Am 03.12.2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des europäischen Parlaments und 
des Rates (EU-VO 1370/2007) in Kraft getreten, die unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten 
gilt. Finanzierungs- und Vergabefragen werden nunmehr für den gesamten ÖPNV in Eu-
ropa weitgehend einheitlich geregelt. Zweck der Verordnung ist es, einheitliche Vorgaben 
zu definieren, wie die zuständigen Behörden (im deutschen Verständnis die ÖPNV-
Aufgabenträger) in den ÖPNV-Markt eingreifen können, wenn eine ausreichende Ver-
kehrsbedienung im ÖPNV sichergestellt werden soll, die der Markt von sich aus nicht er-
bringt. Für diesen Fall eröffnet die EU-VO 1370/2007 verschiedene Möglichkeiten, wie ein 
Aufgabenträger einem Verkehrsunternehmen Ausgleichsleistungen und/oder ausschließli-
che Rechte gewähren kann, wenn das Unternehmen dafür im Gegenzug gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen erfüllt. 
 
Ausgleichsleistungen und/oder ausschließliche Rechte dürfen nach der EU-VO 1370/2007 
grundsätzlich nur gewährt werden über  

 öffentliche Dienstleistungsaufträge (ÖDA) oder 
 allgemeine Vorschriften (aV). 
 

Dabei ist zu beachten, dass Ausgleichsleistungen über das Instrument der allgemeinen 
Vorschrift nur dann gewährt werden dürfen, wenn es sich bei diesen Zahlungen um einen 
Ausgleich für die Abgeltung von Tarifpflichten handelt. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn 
ein Verkehrsunternehmen auf Vorgabe des Aufgabenträgers einen niedrigeren Tarif an-
wenden muss, als den Tarif, den es zur eigenwirtschaftlichen Durchführung des Verkehrs 
eigentlich benötigen würde. Sind die entsprechenden Verkehrsleistungen, die zur Sicher-
stellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung erforderlich sind, jedoch strukturell defi-
zitär oder fordert der Aufgabenträger besondere Qualitäten, so können Ausgleichszahlun-
gen und/oder ausschließliche Rechte hierfür nur über öffentliche Dienstleistungsaufträge 
gewährt werden. 

2.1.1.1. Öffentliche Dienstleistungsaufträge 

Ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA) liegt immer dann vor, wenn eine zuständi-
ge Behörde einem Unternehmen einvernehmlich oder einseitig/hoheitlich vorgibt, Ver-
kehrsleistungen nach bestimmten Vorgaben zu erbringen und dem Unternehmen dafür 
eine Kompensation gewährt. 
 
Die EU-VO 1370/2007 enthält Regeln über bestimmte Mindestinhalte, die jeder öffentli-
che Dienstleistungsauftrag aufweisen muss. Erforderlich ist u. a. die Definition der vom 
Verkehrsunternehmen zu erfüllenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen sowie die 
objektive und transparente Aufstellung der Parameter, anhand derer eine Ausgleichs-
leistung berechnet wird. Die Laufzeit von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen ist im 
Busbereich in der Regel auf höchstens zehn Jahre beschränkt. 
 
In Art. 5 Abs. 1 S. 1 der EU-VO 1370/2007 ist festgelegt, dass öffentliche Dienstleis-
tungsaufträge grundsätzlich nach Maßgabe dieser Verordnung zu vergeben sind. Aller-
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nehmigungsrechtliche Situation zum 01.01.2026 zu vereinheitlichen und aufeinander 
abzustimmen.  

2.1.1.3. EU-Berichtspflichten 

Zur Erhöhung der Transparenz im ÖPNV enthält die Verordnung mehrere Berichts-
pflichten. Jede zuständige Behörde muss für ihren Bereich einmal jährlich einen Ge-
samtbericht veröffentlichen, aus dem sich die in ihrem Zuständigkeitsbereich bestehen-
den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die für deren Erfüllung ausgewählten Be-
treiber und die diesen gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen Rechte 
ergeben. Der Bericht muss eine Kontrolle und Beurteilung der Leistung, der Qualität 
und der Finanzierung des ÖPNV ermöglichen und ggf. Informationen über Art und Um-
fang der gewährten Ausschließlichkeit enthalten. Zudem sind beabsichtigte Vergaben, 
egal ob direkt oder wettbewerblich, ein Jahr im Voraus im EU-Amtsblatt zu veröffentli-
chen. Bei Direktvergaben sind Interessierte auf Antrag über die Gründe zu informieren. 

2.1.2. Regionalisierungsgesetz (RegG) 

Das RegG ist im Rahmen der Bahnreform entstanden und am 01.01.1996 in Kraft getre-
ten. Das Gesetz überträgt darin den Ländern die Zuständigkeit für den ÖPNV; wer diese 
Zuständigkeiten im Einzelnen auf Landesebene wahrnehmen soll, bleibt dabei den Län-
dern überlassen. In Niedersachsen ist hierfür das Niedersächsische Nahverkehrsgesetz 
(NNVG) verabschiedet worden, das entsprechende Regelungen enthält (s. u.). Zudem 
regelt das RegG die Finanzierung der Nahverkehrsleistungen.  

2.1.3. Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

2.1.3.1. Kernaussagen des PBefG  

Die Novellierung des PBefG zum 01.01.2013 ist durch die seit Ende 2009 gültige EU-
VO 1370/2007 notwendig geworden und passt das nationale Recht an die in den Mit-
gliedsstaaten unmittelbar geltende VO an. Es umfasst u. a. folgende, für die ÖPNV-
Gestaltung wesentliche Anpassungen: 

 eine eng gefasste Definition der Eigenwirtschaftlichkeit, 

 die uneingeschränkte Anwendung der EU-VO 1370/2007 bei der Vergabe gemeinwirt-
schaftlicher Verkehre, 

 eindeutige Regelungen bei Direktvergaben, 

 Änderungen beim Ablauf der Genehmigungsverfahren, 

 Einführung von Übergangsbestimmungen, u. a. für vor dem 01.01.2013 genehmigte 
Verkehre und 

 Vorgaben zur Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum 01.01.2022. 
 
Auch im novellierten PBefG bleibt ein relativer Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre be-
stehen, der Begriff wird allerdings enger gefasst: Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren darf 
der Aufwand nur noch gedeckt werden durch: 

 Beförderungserlöse, 

 Ausgleichszahlungen auf der Grundlage allgemeiner Vorschriften und / oder 
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Nach § 18 Abs. 1 PBefG hat die Genehmigungsbehörde ein Verzeichnis aller Genehmi-
gungen, die im ÖPNV im Linienverkehr bestehen, am Ende jedes Kalenderjahres im 
Amtsblatt der Europäischen Union bekannt zu machen. Die Bekanntmachung muss die 
Linienführung, die Genehmigungsdauer und einen Hinweis enthalten, dass der Antrag auf 
Genehmigung für den weiteren Betrieb des Verkehrs in den Fristen des § 12 Abs. 5 S. 1 
oder Abs. 6 S. 1 PBefG gestellt werden kann. Abs. 5 bezieht sich dabei auf Fristen für die 
Beantragung von eigenwirtschaftlichen Verkehren, während Abs. 6 die Regelung für ei-
genwirtschaftliche Anträge beschreibt, wenn die zuständige Behörde die Vergabe eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages beabsichtigt und dies durch eine Vorabbekanntma-
chung veröffentlicht hat.  

2.1.4. Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) 

Das NNVG ist das entscheidende ÖPNV-Gesetz, welches die allgemeinen Grundsätze 
und Ziele für den niedersächsischen ÖPNV beschreibt, sowie die Zuständigkeiten und Fi-
nanzierungsmodalitäten im ÖPNV auf Landesebene festlegt. 
 
Das Gesetz definiert die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleis-
tungen im ÖPNV als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Hierbei liegt die Zuständigkeit für 
den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) beim Land (welches dafür die Landesnahver-
kehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) gegründet hat), während der straßenge-
bundene ÖPNV (ÖSPV) in die Zuständigkeit der Landkreise und kreisfreien Städte fällt. 
Von dieser Aufteilung ausgenommen sind nur die Region Hannover sowie der Zweckver-
band Großraum Braunschweig, die für den gesamten ÖPNV auf ihrem Territorium verant-
wortlich sind.  

2.1.5. Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) 

Das Ziel des zum 01.05.2002 in Kraft getretenen Gesetzes ist es, „die Benachteiligung von 
behinderten Menschen zu beseitigen […] sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behin-
derten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbe-
stimmte Lebensführung zu ermöglichen“ (§ 1 BGG). Zusätzlich ist die UN-
Behindertenrechtskonvention seit 2009 in Kraft getreten. Insbesondere die Artikel 9 „Zu-
gänglichkeit“, Artikel 20 „Persönliche Mobilität“ und Artikel 30 „Teilhabe am kulturellen Le-
ben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ sind hier zu nennen. 
 
Diese Vorgaben beziehen sich auch auf den Bereich des Öffentlichen Personennahver-
kehrs und sind deshalb zwischenzeitlich in das PBefG integriert worden. In § 8 Abs. 3 S. 
3-7 PBefG heißt es dazu: „Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder 
sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barriere-
freiheit zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan 
Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan werden Aussa-
gen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei der Aufstellung 
des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmen frühzeitig zu beteiligen; soweit 
vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer 
Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. 
Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen." 
 
Weiter heißt es im § 12 Abs. 1 Nr. 1c PBefG, dass der Auftrag auf Erteilung einer Geneh-
migung „eine Darstellung der Maßnahmen zur Erreichung der möglichst weitreichenden 
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barrierefreien Nutzung des beantragten Verkehrs entsprechend den Aussagen im Nahver-
kehrsplan“ enthalten soll. 
 

Nach § 62 Abs. 2 PBefG können die Länder den in § 8 Abs. 3 S. 3 PBefG genannten Zeit-
punkt abweichend festlegen sowie Ausnahmetatbestände bestimmen, wenn dies nach-
weislich aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unumgänglich ist. 

2.2. Organisation des ÖPNV im Landkreis Lüneburg 

2.2.1. Organisationen der Aufgabenträger 

2.2.1.1. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) 

Zur Erfüllung der nach dem NNVG bestehenden Aufgaben haben 1996 die Landkreise 
Cuxhaven, Harburg, Lüneburg, Rotenburg (W.), Heidekreis und Stade die Verkehrsgesell-
schaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH gegründet. Seit dem 01.01.1999 bzw. 01.01.2003 
sind die Landkreise Lüchow-Dannenberg und Uelzen ebenfalls Gesellschafter der VNO. 
Allerdings haben die Landkreise die Aufgabenträgerschaft behalten, sie liegt daher nicht 
bei der VNO. 
 
Die VNO unterstützt die Gesellschafterlandkreise bei allen den ÖPNV betreffenden Fragen 
und Aufgaben; insbesondere zählen dazu folgende Tätigkeiten: 

 die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne sowie die 
Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen, 

 die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesell-
schafter, 

 die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife, 

 die Koordinierung und Kooperation mit Verkehrsverbünden (Hamburger Verkehrsver-
bund GmbH (hvv), Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN)), 

 die Vertretung der Gesellschafterlandkreise Harburg, Lüneburg und Stade in den Gre-
mien des hvv, 

 die Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von 
Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen nach § 4 Abs. 4 NNVG und 
sonstigen Verkehren und 

 die Wahrung der Nahverkehrsinteressen der Gesellschafter gegenüber den Aufgaben-
trägern für den SPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern. 

 

Organe der VNO sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und der Ge-
schäftsführer. Im Aufsichtsrat ist jeder Landkreis mit zwei Mitgliedern, in der Gesellschaf-
terversammlung mit drei Mitgliedern vertreten.  

2.2.1.2. Hamburger Verkehrsverbund GmbH (hvv)  

Der Hamburger Verkehrsverbund wurde 1965 als Zusammenschluss von vier Verkehrsun-
ternehmen im Raum Hamburg gegründet. Im Zuge der Regionalisierung wurde der hvv 
1996 umstrukturiert. Aus dem Verbund der Verkehrsunternehmen wurde ein Verbund der 
Aufgabenträger des ÖPNV. 
 
Das Verbundgebiet, das sich zunächst überwiegend auf das Staatsgebiet Hamburgs be-
schränkte, wurde in der Vergangenheit zweimal deutlich erweitert: Zum einen im Dezem-
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ber 2002 auf die schleswig-holsteinischen Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und 
Herzogtum Lauenburg, zum anderen im Dezember 2004 auf die niedersächsischen Land-
kreise Harburg, Lüneburg und Stade. Damit hat sich auch die Anzahl der Gesellschafter 
erhöht: Neben den genannten (Land-)Kreisen und Hamburg gehören auch die Länder 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein dazu. 
 
Zur Erfüllung der verbundbedingten Aufgaben und zur Umsetzung der verkehrspolitischen 
Vorgaben bedienen sich die oben genannten Aufgabenträger dem hvv als Regieunter-
nehmen. Die wichtigsten Arbeitsbereiche sind:  

 Schienenverkehr/Planung Busverkehr/Angebot Tarif & Produktentwicklung Vertrieb & 
digitale Prozesse Marktkommunikation Finanzierung/Vergabe 

 Kaufmännischer Bereich 

 IT/Digitalisierung 
 

Die Aufgabenträgerschaft für den SPNV und den ÖPNV verbleibt im hvv bei den Ländern 
und Kreisen/Landkreisen.  

2.2.2. Organisationen der Verkehrsunternehmen 

2.2.2.1. Verkehrsgemeinschaft Nordost-Niedersachsen GbR (VNN) 

Die VNN, der 28 Verkehrsunternehmen in den Landkreisen Cuxhaven, Harburg, Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg (W.), Soltau-Fallingbostel, Stade und Uelzen angehö-
ren, hat sich im Oktober 1995 konstituiert. 
 
Wichtigste Ziele der VNN sind die Sicherung und der Ausbau des ÖPNV im nordost-
niedersächsischen Verkehrsraum. Die Weiterentwicklung der Fahrgasttarife ist ebenso 
Aufgabe wie die Schaffung von Übergangstarifen zu den benachbarten Kooperationsräu-
men des hvv, des VBN und zum SPNV. Vertreten wird die Gemeinschaft durch den Vor-
stand, der sich aus Delegierten von derzeit vier Unternehmen zusammensetzt. Wichtigstes 
Organ der VNN ist die Gesellschafterversammlung, in der jedes Unternehmen das gleiche 
Stimmrecht besitzt. Die Geschäftsstelle der VNN befindet sich im Hause der KVG Stade 
GmbH & Co. KG (KVG) in Stade.  

2.2.2.2. Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Lüneburg (MOIN) 

Der Landkreis Lüneburg hat am 27. Juli 2022 die Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs 
GmbH Lüneburg gegründet. Gesellschaftsziel ist der Betrieb und Anschaffung eines kli-
maneutralen Fährschiffs zwischen Neu Bleckede und Bleckede. Unter dem Dach der 
MOIN könnte noch mehr passieren: So wäre es denkbar, dass der Landkreis über die Ge-
sellschaft klimaneutrale Fahrzeuge, zum Beispiel für den ÖPNV, beschafft und die Was-
serstoff- oder Elektroladeinfrastruktur stärkt.  

2.2.2.3. Verkehrsunternehmen im hvv-Gebiet 

Die operativen Aufgaben, d. h. der Verkehr auf Schiene, Straße und Wasser sowie die 
Betreuung der Kunden, liegen im hvv-Gebiet in der Verantwortung von rund 30 Verkehrs-
unternehmen. Um Synergieeffekte zu erzielen, werden bestimmte unternehmensintegrier-
te Aufgaben zentral von jeweils einem Verkehrsunternehmen für alle anderen Unterneh-
men wahrgenommen (ZVU-Aufgaben: zentrales Verkehrsunternehmen). Die Verkehrsun-
ternehmen schließen zu diesem Zweck untereinander Geschäftsbesorgungsverträge. Die 
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Grundlage der Leistungserbringung ist ein Kooperationsvertrag, der die Rechte und Pflich-
ten in der Zusammenarbeit mit der hvv GmbH regelt. Er soll das gemeinsame Auftreten 
aller Unternehmen nach den Zielvorstellungen der Aufgabenträger im hvv und unter den 
Bedingungen des Wettbewerbsrechts sicherstellen. Die wichtigsten Bestandteile der Ko-
operationsverträge sind die Qualitätsstandards und das Einnahmenaufteilungs-verfahren.  

2.3. Finanzierung des ÖPNV  

Zur Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV stehen folgende Quellen zur Verfügung: 

 Die Fahrgeldeinnahmen aus Beförderungsentgelten, 

 die Zahlungen des Aufgabenträgers nach § 7a NNVG als Ausgleichsanspruch des Un-
ternehmers für Beförderungsleistungen im Ausbildungsverkehr, 

 die Zahlungen des Landes nach § 148 SGB IX als Ausgleichsanspruch des Unterneh-
mers für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten im Personenverkehr, 

 die Zuschussleistungen von kommunalen Gebietskörperschaften für gewünschte Ver-
kehre oder Tarife und 

 die Finanzhilfen des Landes zur Finanzierung des ÖPNV. 
 
Zum 01.05.2023 wird mit dem Deutschlandticket ein bundesweit einheitlicher Tarif für den 
Nahverkehr eingeführt. Das Deutschlandticket wird als Abonnement zu einem monatlichen 
Preis von 49 € angeboten. Zur Finanzierung wurde das Regionalisierungsgesetz geändert 
und um einen § 9 erweitert. Es werden zusätzliche Bundesmittel i. H. v. 1,5 Mrd. € jährlich 
bis einschließlich 2025 bereitgestellt. Das Abrechnungsverfahren soll sich in drei Stufen 
bis 2026 zu einem nachfragebasierten Einnahme-Aufteilungs-Verfahren entwickeln. 

2.3.1. Finanzmittel nach dem Regionalisierungsgesetz (RegG) 

Nach dem Regionalisierungsgesetz, das erstmalig am 01.01.1996 in Kraft getreten ist, 
erhalten die Länder infolge der Übernahme der Aufgabenverantwortung für den ÖPNV 
einen Anteil der Einnahmen des Bundes aus dem Mineralölsteueraufkommen. Nach dem 
§ 6 Abs. 1 RegG stehen die Mittel den Ländern insbesondere zur Finanzierung von SPNV-
Leistungen zur Verfügung. Sie können aber auch für Verbesserungsmaßnahmen im übri-
gen ÖPNV, d. h. dem straßengebundenen Nahverkehr, eingesetzt werden. 
 

Die Länder erhalten von 2016 bis 2022 jährlich zusammen 8 Mrd. €, die um jährlich 1,8 % 
angehoben werden (§ 5 Abs. 2 und 3 S. 1 RegG). Von 2023 bis 2031 steigt der jährliche 
Betrag um 3 % (§ 5 Abs. 3 S. 2 RegG). Im Rahmen der Corona-Pandemie und den Aus-
wirkungen des Ukraine-Kriegs gab es erhebliche Gesetzeserweiterungen. In 2023 erhalten 
die Länder einen Betrag von rund 467 Mio. €, welcher ebenfalls ab 2024 jährlich um 3 % 
angehoben wird (§ 5 Abs. 11 RegG). Des Weiteren erhalten die Länder ab 2022 einen 
Betrag von 1 Mrd. €, welcher ebenfalls ab 2023 jährlich um 3 % angehoben wird (§ 5 Abs. 
13 RegG). 
 
Die Finanzmittel werden in Niedersachsen von der LNVG verwaltet. Sie werden in erster 
Linie für die Finanzierung des SPNV und von Infrastrukturmaßnahmen verwendet. Auf 
Antrag finanziert die LNVG per Erlass Einzelmaßnahmen. Eine Richtlinie dazu oder ein 
Rechtsanspruch existiert nicht.  
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2.3.2. Finanzmittel nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) 

Die Finanzierung des ÖPNV ist in § 7 NNVG geregelt. In den Absätzen 1 bis 3 finden sich 
zunächst die Regelungen für die SPNV-Aufgabenträger, d. h. das Land, die Region Han-
nover und den Regionalverband Großraum Braunschweig. 
 

Nach § 7 Abs. 4 NNVG erhalten die Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV, 
d. h. die Landkreise und kreisfreien Städte, zur Abdeckung von Verwaltungskosten ein-
schließlich der Kosten für die Erstellung von Nahverkehrsplänen jährlich 1,35 € je Einwoh-
ner, mindestens jedoch 135.000 €. 
 

Da die Aufgabenträger alleine mit dieser Verwaltungskostenpauschale nicht in der Lage 
sind, ihrer Aufgabenverantwortung für den Busverkehr angemessen gerecht zu werden, 
stellt das Land Niedersachsen bereits seit 2005 zusätzliche Mittel für den straßengebun-
denen ÖPNV bereit: Nach § 7 Abs. 5 NNVG erhalten die Aufgabenträger anteilig Finanz-
mittel, die das Land nach dem Regionalisierungsgesetz erhält. Diese Anteile werden zu 
zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl und zu einem Drittel nach dem Flächenanteil be-
rechnet. Im Absatz 7 wird festgelegt, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden 

können: 

 Investitionen in die Verbesserung des ÖPNV einschließlich des Neu- und Ausbaus von 
Bushaltestellen 

 Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger 

 Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbünden ein-
schließlich des Ausgleichs verbundbedingter Mehrkosten 

 Abdeckung von Betriebskostendefiziten im ÖPNV, soweit der Aufgabenträger ergän-
zende Betriebsleistungen vertraglich vereinbart oder auferlegt hat 

 Förderung der Vermarktung und Verbesserung der Fahrgastinformation 

 Durchführung von Verkehrserhebungen 

 
Nach Absatz 8 gewährt das Land – nach Maßgabe von Richtlinien des Fachministeriums – 
auf Grundlage der Nahverkehrspläne 

 Zuwendungen für Investitionen aus den Mitteln nach § 3 Abs. 1 des Entflechtungsge-
setzes (EntflechtG) und 

 Zuwendungen, insbesondere zur Investitionsförderung, aus den Finanzmitteln, die das 
Land nach dem Regionalisierungsgesetz erhält.  

 
Nach Absatz 9 haben die Aufgabenträger dem Land die zweckentsprechende Verwen-
dung der Finanzmittel nachzuweisen (mit Ausnahme der Leistungen nach Absatz 4). 
 
Nach dem im Jahr 2016 geänderten NNVG erhalten die Aufgabenträger ab dem 
01.01.2017 weitere Landesmittel: Der § 7a NNVG verpflichtet die Aufgabenträger zur Ge-
währleistung einer Rabattierung von Fahrkarten des Ausbildungsverkehrs in Höhe von 
mindestens 25 % im Vergleich zu den "Jedermann-Fahrkarten". Für den Rabatt erhalten 
die Aufgabenträger vom Land Ausgleichszahlungen, die das Land aufgrund der bisherigen 
gesetzlichen Regelung nach § 45a PBefG selbst an die Verkehrsunternehmen geleistet 
hat. Die Mittel werden dem Aufgabenträger gedeckelt zur Verfügung gestellt, und zwar in 
der gleichen Höhe, wie sie das Land 2015 an alle Unternehmen geleistet hat, die auf dem 
Territorium dieses Aufgabenträgers Verkehrsleistungen erbracht haben. 
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Die Mittel nach § 7a NNVG dienen einerseits dem allgemeinen Kostenausgleich für Rabat-
tierungen, dürfen andererseits aber auch für die Finanzierung weiterer ÖPNV-
Verbesserungen nach dem NNVG verwandt werden.  
 

Darüber hinaus ist im § 7b NNVG festgelegt, dass die Aufgabenträger eine zusätzliche 

Unterstützung für die Weiterentwicklung des ÖPNV erhalten, die nach Einwohnerzahl, 
Fläche und Demographiefaktor bemessen ist. Diese Mittel dienen der qualitativen und 
quantitativen Weiterentwicklung des ÖPNV, insbesondere der Angebotsentwicklung flexib-
ler Bedienungsformen. Auch hier sind weitgehend die im NNVG festgelegten Verwen-
dungszwecke einzuhalten.  
 
Im § 7e NNVG wird den kommunalen Aufgabenträgern, in deren Zuständigkeitsbereich 
regionale Schüler- und Azubi-Tickets angeboten werden, ab dem Kalenderjahr 2022 je 
Kalenderjahr eine weitere Finanzhilfe in Höhe des jeweils in der Anlage 3 aufgeführten 
Betrages gewährt. Über die jeweilige Mittelverwendung ist jährlich zu berichten und spä-
testens nach drei Jahren ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Alle zwei Jahre haben 
die Aufgabenträger einen Qualitätsbericht über die erreichten Verbesserungen vorzulegen. 
Im Landkreis Lüneburg gibt es bislang kein Schüler- und Azubiticket nach den Vorgaben 
des § 7e NNVG. Eine Einführung wurde aufgrund der Entwicklungen beim Deutschlandti-
cket und der damit verbundenen Diskussionen zu einem landesweit gültigen und rabattier-
ten Schülerticket zunächst nicht weiterverfolgt. 

2.3.3. Ausgaben für den ÖPNV im Landkreis Lüneburg 

Für die Finanzierung des ÖPNV standen bzw. stehen dem Landkreis Lüneburg im unten 
genannten Zeitraum nach dem NNVG folgende Finanzmittel (in €) zur Verfügung: 
 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

§ 7 Abs. 
4 NNVG 

183.649 184.588 249.449 250.100* 250.600* 251.100* 251.600* 252.100* 

§ 7 Abs. 
5 NNVG 

812.316 823.706 846.085 860.000* 875.000* 890.000* 905.000* 920.000* 

§ 7a 
NNVG 

1.926.143 1.926.143 2.215.060 2.215.060 2.215.060 2.215.060 2.215.060 2.215.060 

§ 7b 
NNVG 

337.028 337.028 337.028 337.028 337.028 337.028 337.028 337.028 

Gesamt 3.259.132 3.271.465 3.647.622 3.662.188* 3.677.688* 3.693.188* 3.708.688* 3.724.188* 

Tabelle 2-1 Finanzmittel nach dem NNVG für den ÖPNV im Landkreis Lüneburg 2020-2027(Quelle: Land-
kreis Lüneburg. *vorläufig bzw. Schätzung, u. a. basierend auf der reg. Vorausberechnung der Bevölkerung 
Niedersachsens bis 2031) 
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Die Aufwendungen des Landkreises Lüneburg für das Jahr 2022 sind der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen. Zusätzliche Sonderzahlungen aufgrund der 9-€-Tickets und Corona-
Finanzhilfen wurden nicht betrachtet.  

 

Position Summe 

Allgemeines Angebot, Schülerbeförderung und Verbesserungsmaß-
nahmen im Busverkehr (1.433.000 € durch Landeszuwendungen ge-
deckt) 

13.050.000 € 

ASM-Verkehr 131.000 € 

Elbfähren (Subventionierung Zehnerkarten, Ausgleich für Jahreskarten 
und hvv-Anerkennung) 

479.000 € 

Beiträge an hvv und VNO 247.000 € 

Gesamtaufwendungen 13.907.000 € 

Tabelle 2-2 - Übersicht Zahlungen des Landkreises Lüneburg im Bereich ÖPNV 2022 (Quelle: Landkreis 
Lüneburg) 
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3. Bestandsdarstellung 

3.1. Raum- und Wirtschaftsstruktur 

Der Landkreis Lüneburg liegt mit seinen rund 186.500 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) im 
Norden Niedersachsens und erstreckt sich von der Lüneburger Heide im Westen bis zur 
Elbe im Osten. Er ist der Teil Metropolregion Hamburg. Er setzt sich aus zwei Städten, 
zwei Einheitsgemeinden, sieben Samtgemeinden und 39 samtgemeindeangehörigen Ge-
meinden zusammen. Die Hansestadt Lüneburg stellt mit knapp 75.900 Einwohnern die 
einwohnerstärkste Gemeinde im Landkreis dar und fungiert als Verwaltungssitz. Der 
Landkreis Lüneburg wird einerseits geprägt durch die Hansestadt Lüneburg sowie die um-
liegenden, dichter besiedelten Kommunen, andererseits auch durch die ansonsten vor-
herrschenden ländlichen Strukturen. Eine Sonderstellung nimmt die Gemeinde Amt Neu-
haus ein, die durch die Elbe vom übrigen Kreisgebiet getrennt und nur über zwei Fähren 
erreichbar ist.  
 
Im aktuellen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2003 in der Fassung der 
1. Änderung 2010 ist im Landkreis Lüneburg folgende siedlungsstrukturelle Gliederung 
definiert: 

 Die Hansestadt Lüneburg bildet das Oberzentrum für einen über den Landkreis hin-

ausgehenden Versorgungsraum und erfüllt zugleich mittelzentrale Funktionen für das 

Gebiet des Landkreises. 

 Bleckede ist ein Grundzentrum mit mittelzentralen Teilfunktionen. 

 Die Orte Adendorf, Amelinghausen, Bardowick, Barendorf, Dahlenburg, Emb-
sen / Melbeck, Neetze, Neuhaus, Reppenstedt und Scharnebeck werden als Grund-
zentren definiert. 

 Darüber hinaus sind im RROP einzelne Orte und Grundzentren als Standorte mit 
Schwerpunktaufgaben bestimmt. Dies bezieht sich z. B. auf die Sicherung und Ent-
wicklung von Wohn- oder Arbeitsstätten, die Sicherung vorhandener Infrastruktur und 
auf Standorte mit besonderen Entwicklungsaufgaben ("Tourismus", "Ländliche Sied-
lung", etc.). 

 
Der Landkreis Lüneburg zeichnet sich durch eine heterogene Wirtschaftsstruktur aus. Vor 
allem in der Hansestadt Lüneburg hat der Dienstleistungssektor – neben einigen Betrieben 
des produzierenden Gewerbes – die größte Bedeutung. Er wird u. a. geprägt durch die 
zahlreichen Behörden des öffentlichen Dienstes. Darüber hinaus ist die Leuphana Univer-
sität Lüneburg mit ca. 9.000 Studierenden und 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
nennen. In den elbnahen Gebieten sowie im westlichen Bereich des Landkreises, der zum 
Naturpark Lüneburger Heide gehört, spielt der Tourismus eine wichtige Rolle. 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft im Landkreis unterschiedlich: Während im Ver-
flechtungsbereich der Hansestadt Lüneburg überdurchschnittliche Wachstumsraten fest-
gestellt werden können, fallen diese im östlichen und teilweise auch im südwestlichen Teil 
des Landkreises deutlich geringer aus oder sind sogar negativ. 
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Abbildung 3-1: Zentralörtliche Gliederung des Landkreises Lüneburg (Quelle: VNO) 
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3.2. Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur 

3.2.1. Einwohner 

Die Einwohnerzahl des Landkreises Lüneburg hat sich in den letzten Jahren stetig er-
höht. In dem Zeitraum von 2011 bis 2017 ist die Bevölkerung um 7 % von rund 
171.800 auf rund 183.000 angestiegen und bis 2022 weiter auf 186.500 Einwohner 
gewachsen. Da die natürliche Bevölkerungsentwicklung deutlich negativ war, ist das 
Bevölkerungswachstum einzig auf einen positiven Wanderungssaldo zurückzuführen. 
 
Auf Ebene der insgesamt 43 Gemeinden im Landkreis Lüneburg wird ein räumliches 
Muster deutlich. Es zeigt sich, dass insbesondere die Hansestadt Lüneburg sowie ei-
nige der umliegenden Gemeinden – insbesondere die Gemeinden Adendorf und Wes-
tergellersen – in den letzten Jahren die stärksten Bevölkerungsgewinne verzeichnen 
konnten. In den Gemeinden im Nordosten, Osten sowie im Südwesten fällt der Bevöl-
kerungsanstieg prozentual geringer aus. In einzelnen Gemeinden war die Bevölke-
rungszahl sogar rückläufig. Dazu gehören die Gemeinden Hittbergen und Echem der 
Samtgemeinde Scharnebeck sowie die Gemeinden Soderstorf und Betzendorf der 
Samtgemeinde Amelinghausen. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der Land-
kreis Lüneburg in den letzten Jahren von einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur 
gekennzeichnet ist, die sich kleinräumig unterscheidet. 
 
Die positive Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Lüneburg ist in erster Linie auf 
die günstige Lage zur Hansestadt Hamburg zurückzuführen. Vor allem die Hansestadt 
Lüneburg sowie einige der umliegenden Gemeinden profitieren von der Zuwanderung 
von Familien, da im Vergleich zu Hamburg die Immobilienpreise für etliche Familien 
noch erschwinglich sind. Der Bevölkerungsanstieg der letzten Jahre ist neben der Zu-
wanderung von Schutzsuchenden auch in der dynamischen Entwicklung soziodemo-
graphischer Rahmenbedingungen begründet. In den letzten Jahren konnte ein Anstieg 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Kaufkraft pro Haushalt fest-
gestellt werden. Ein weiteres Indiz für die positive wirtschaftliche Entwicklung ist der 
Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Dabei ist aber anzumerken, dass im Landkreis ein 
West-Ost-Gefälle besteht. Während die westlichen Gemeinden des Landkreises größ-
tenteils überdurchschnittliche Entwicklungsdynamiken hinsichtlich der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten und der Kaufkraft aufweisen, sind die östlichen Gemein-
den von unterdurchschnittlichen bzw. sogar negativen Raten gekennzeichnet. 
 
Das räumliche Muster der vergangenen Bevölkerungsentwicklung wird sich gemäß 
der Bevölkerungsprognose des Demographiekonzeptes für den Landkreis Lüneburg in 
ähnlicher Weise bis zum Jahr 2035 fortsetzten. Vor allem die Hansestadt Lüneburg 
(5 % in der Basisvariante) und einige der angrenzenden Gemeinden in den Samtge-
meinden Bardowick und Gellersen werden die größten Bevölkerungsgewinne ver-
zeichnen. Damit einher geht, dass Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen benö-
tigt wird. Die Gemeinden der Samtgemeinden Ilmenau und Ostheide südlich bzw. öst-
lich der Hansestadt Lüneburg werden laut der Prognose nun aber von einer stagnie-
renden bis rückläufigen Entwicklung der Einwohnerzahl gekennzeichnet sein. Darüber 
hinaus sind zukünftig höhere Bevölkerungsverluste in den östlichen Gemeinden (Ge-
meinde Amt Neuhaus, Stadt Bleckede, Samtgemeinde Dahlenburg) sowie in einigen 
südwestlichen Gemeinden in den Samtgemeinden Amelinghausen Ilmenau zu erwar-
ten (GEWOS 2018: Demographiekonzept für den Landkreis Lüneburg, S. 113 ff.). 
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In den folgenden Tabellen sind für den Landkreis sowie für die einzelnen 
(Samt-)Gemeinden die Einwohnerzahlen sowie die jeweilige Bevölkerungsdichte zusam-
mengestellt. 
 

 

Abbildung 3-2: Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Lüneburg 2002 – 2022 (Quelle: Niedersäch-
sisches Landesamt für Statistik, 2023; Landkreis Lüneburg) 

 

 

Einwohnerzahlen 

 

Entwicklung 

2007 - 2022 

Einw. / km² 

2022 

2007 2022 absolut prozentual km² Ew./km² 

Hansestadt Lüneburg 71.995 75.891 3.896 5,41 % 70,50 1.076 

Gem. Adendorf  10.062 10.957 895 8,89 % 16,08 681 

SG Amelinghausen 8.155 8.476 321 3,94 % 195,48 43 

Gem. Amt Neuhaus 6.329 5.366 -963 -15,22 % 237,96 23 

SG Bardowick 16.291 18.349 2.058 12,63 % 100,32 183 

Stadt Bleckede 9.785 9.711 -74 -0,76 % 140,65 69 

SG Dahlenburg  6.422 6.222 -200 -3,11 % 156,52 40 

SG Gellersen 12.358 14.352 1.994 16,14 % 73,83 194 

SG Ilmenau  10.447 10.884 437 4,18 % 70,19 155 

SG Ostheide 10.254 10.596 342 3,34 % 130,24 81 

SG Scharnebeck 14.872 15.731 859 5,78 % 135,91 116 

Landkreis Lüneburg ges. 176.970 186.535 9.565 5,40 % 1327,68 141 

Tabelle 3-1: Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden des Landkreises Lüneburg 

Auffällig ist, dass die (Samt-)Gemeinden mit relativ hohen Zuwachsraten und hoher Ein-
wohnerdichte unmittelbar an die Hansestadt Lüneburg angrenzen. Entfernt gelegenere 
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Bereiche des Landkreises verzeichnen dagegen geringe oder keine Zuwächse, wie dies 
z. B. in der Stadt Bleckede und der Samtgemeinde Dahlenburg, aber auch in Teilen der 
Samtgemeinde Ilmenau zu beobachten ist. In der Gemeinde Amt Neuhaus ist der Bevöl-
kerungsrückgang am stärksten ausgeprägt: Er betrug im Zeitraum von 2007 bis 2022 gut 
15 %. 
  
Trotz der insgesamt positiven Einwohnerentwicklung lassen sich im gesamten Landkreis 
die Auswirkungen des demographischen Wandels beobachten: So ist die natürliche Be-
völkerungsentwicklung negativ, d. h. die Anzahl der Sterbefälle liegt über der Anzahl der 
Geburten. Ausgeglichen wird dieser Effekt nur über den Zuzug von jungen Erwachsen / 
Familien und in Lüneburg zusätzlich durch Studierende. Auch die Altersstruktur der Bevöl-
kerung entwickelt sich entsprechend des demographischen Wandels. Die nachfolgende 
Abbildung aus dem Demographiekonzept des Landkreises verdeutlicht, dass der Anteil 
älterer Menschen zunimmt. 
 

Altersgruppe 
Bevölkerungszahl 
2011 

Bevölkerungszahl 
2017 

Veränderung 
absolut 

Veränderung 
in % 

0 bis unter 3 Jah-
re 4.349 4.658 309 7,1 

3 bis unter 6 Jah-
re 4.668 5.095 427 9,1 

6 bis unter 10 
Jahre 6.733 6.768 35 0,5 

10 bis unter 18 
Jahre 15.389 14.729 -660 -4,3 

18 bis unter 30 
Jahre 23.039 26.525 3.486 15,1 

30 bis unter 50 
Jahre 51.790 47.650 -4.140 -8 

50 bis unter 65 
Jahre 33.786 41.291 7.505 22,2 

65 bis unter 85 
Jahre 28.333 31.761 3.428 12,1 

85 Jahre und 
mehr  3.700 4.554 854 23,1 

Gesamt 171.787 183.031 11.244 6,5 

Tabelle 3-2: Altersstruktur im Landkreis Lüneburg 2011 - 2017 (Quelle: GEWOS 2018: Demographiekonzept 
für den Landkreis Lüneburg, S. 25) 
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3.2.2. Motorisierung 

Eine wichtige Einflussgröße für die potenzielle Nutzung des ÖPNV-Angebotes ist der Mo-
torisierungsgrad, der sich aus dem Verhältnis des Kraftfahrzeugbestandes (Pkw und Kraft-
räder) zur Gesamteinwohnerzahl einer Gebietskörperschaft ergibt. Je höher der Motorisie-
rungsgrad ist, desto mehr Menschen haben einen eigenen Pkw zur freien Verfügung. Da-
mit sinkt jedoch in aller Regel die Bereitschaft, ein ÖPNV-Angebot zu nutzen, welches den 
persönlichen Ansprüchen nicht voll gerecht wird.  
 
Im Landkreis Lüneburg lag der Motorisierungsgrad am 01.01.2022 bei 577 Kraftfahrzeu-
gen (Kfz) je 1.000 Einwohner. Dieser Wert liegt unter den Werten der angrenzenden 
Nachbarlandkreise (siehe Grafik). 
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Abbildung 3-3: Motorisierungsgrad je 1.000 Einwohner (Quellen: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 
Stand: 01.01.2022, 01.01.2021, 01.01.2020) 

Die "Mobilität in Deutschland (MiD)" ist eine bundesweite Befragung von Bürgerinnen und 
Bürgern zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie zahlreicher regionaler Partner. Damit liefert 
die Studie nicht nur Ergebnisse für ganz Deutschland, sondern auch für Bundesländer und 
einzelne Regionen. Sie wurde bereits in den Jahren 2002 und 2008 erhoben. Die aktuelle 
Studie wurde 2017 durchgeführt. 

Im Raum Hamburg erfolgte die Aufstockung der befragten Haushalte im Auftrag der Stadt 
Hamburg selbst sowie - gefördert durch die Förderfonds der Metropolregion Hamburg. 
Insgesamt wurden im Hamburger Stadtgebiet 7.780 Haushalte befragt. Das entspricht 
14.660 Personen. In der Region wurden insgesamt 20.250 Haushalte und damit 38.680 
Personen befragt. 

Die Studie liefert repräsentative und verlässliche Informationen zum Alltagsverkehr von 
Personen und Haushalten und zu ihren soziodemographischen Merkmalen (z.B. Alter, 
Einkommen). Die Daten bilden eine wichtige Grundlage für die Ableitung und die Bewer-
tung von Maßnahmen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich und Investitionsentscheidungen 
und sind für die Verkehrsplanung unverzichtbar. 
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Aus dem Regionalbericht für die Metropolregion Hamburg und den Hamburger Verkehrs-
verbund GmbH lassen sich folgende Ergebnisse ableiten:  

Modal Split im Landkreis Lüneburg:  

7% ÖPNV; 17% Mitfahrer im MIV; 45% Fahrer im MIV; 13% Fahrrad; 18% zu Fuß 

 

Abbildung 3-4: Modal Split 2017 – Vergleich Landkreise (Quelle: Metropolregion Hamburg 2017) 

39% der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises nutzen mindestens einmal monatlich Bus oder 
Bahn. Hierbei ist zu beachten, dass nur Personen ab 14 Jahren berücksichtigt wurden. 11% der 
Bürgerinnen und Bürger nutzen das Angebot von Bus und Bahn fast täglich.  
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Abbildung 3-5: Modal Split 2017 – Nutzung Busse und Bahnen in der Region (Quelle: Metropolregion Ham-
burg 2017) 

Die Hansestadt Hamburg als Quell- und Zielort der Pendelden wurde von 2% der Befragten 
angegeben.  

 

 
Abbildung 3-6: Modal Split 2017  Quell- und Zielort (Quelle: Metropolregion Hamburg 2017) 
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3.2.3. Berufspendler 

Für die Betrachtung der Pendlerbeziehungen wird auf Daten das Pendlerportal Deutsch-
land zurückgegriffen mit Werten von 2021 (https://pendleratlas.statistikportal.de).  
 
Hauptziel der Pendler innerhalb des Landkreises ist die Hansestadt Lüneburg. Pendlerbe-
ziehungen zwischen den anderen Gemeinden sind kaum zu verzeichnen. Die einzigen 
Ausnahmen bilden die Relationen Amt Neuhaus - Bleckede, Dahlenburg - Bleckede und 
Bardowick - Adendorf, auf denen jeweils über 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te zur Arbeit pendeln. 
 
Die Hauptziel- und Quellregionen außerhalb des Landkreises sind die Freie und Hanse-
stadt Hamburg sowie die angrenzenden (Land-)Kreise Harburg, Uelzen, Herzogtum 
Lauenburg, Ludwigslust-Parchim und Lüchow-Dannenberg.  
 
 

 

Abbildung 3-7: Einpendelnde in die Stadt Lüneburg (Quelle: Pendleratlas Deutschland) 
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Abbildung 3-8: Auspendelnde in die Stadt Lüneburg (Quelle: Pendleratlas Deutschland) 

 

 

Abbildung 3-9: Ein- und Auspendelnde in die Stadt Bleckede (Quelle: Pendleratlas Deutschland). Ein- und 
Auspendelnde in die Stadt Bleckede (Quelle: Pendleratlas Deutschland) 

 



 Nahverkehrsplan Lüneburg 2018 – 2023, Fortschreibung 2023   35 

 
 

 

Abbildung 3-10: Ein- und Auspendelnde in Amt Neuhaus (Quelle: Pendleratlas Deutschland) 

 

 

Abbildung 3-11: Ein- und Auspendelnde in Dahlenburg (Quelle: Pendleratlas Deutschland) 
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Abbildung 3-12: Ein- und Auspendelnde in Adendorf (Quelle: Pendleratlas Deutschland) 

 

 

Abbildung 3-13: : Ein- und Auspendelnde in Bardowick (Quelle: Pendleratlas Deutschland) 
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3.2.4. Schüler, Schülerbeförderung und Schulstruktur 

3.2.4.1. Entwicklung Schülerzahlen  

Für den ÖPNV im Landkreis Lüneburg haben die Schulstandorte, die Schülerzahlen und 
deren weitere Entwicklung eine besondere Bedeutung, da ein wesentlicher Teil des stra-
ßengebundenen ÖPNV durch eine Integration der schulbezogenen Verkehre in den Li-
nienverkehr ermöglicht und finanziert wird.  
 

Im Schuljahr 2022/2023 besuchten 26.694 Schülerinnen und Schüler die allgemeinbilden-
den Schulen im Landkreis Lüneburg. Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Grund-
schulen zeigt, dass diese in den letzten Jahren leicht ansteigend waren. Dieser Trend wird 
zukünftig nicht rückläufig sein. 
 

Einen Überblick zur Entwicklung der Schülerzahlen gibt folgende Tabelle: 
 

Tabelle 3-3: Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Lüneburg (Quelle: Landkreis Lüneburg) 

3.2.4.2. Schulstruktur und Schulentwicklung 

 

Der Landkreis weist ein flächendeckendes Angebot von Schulen auf:  

 Grundschulen finden sich in allen (Samt-)Gemeinden und Städten. 

 Insgesamt gibt es acht Oberschulen in den Gemeinden Adendorf und Amt Neuhaus, in 
den Samtgemeinden Bardowick, Dahlenburg und Scharnebeck sowie zwei im Gebiet 
der Hansestadt Lüneburg. Die Oberschule Christianischule läuft zum Schuljahr 
2023/2024 aus, derzeit werden nur noch Klassen 9 und 10 unterrichtet. 

 Eine Hauptschule und eine Realschule befinden sich in der Stadt Bleckede. 

 Drei Integrierte Gesamtschulen (IGS) mit gymnasialen Oberstufen gibt es an den 
Standorten Embsen in der Samtgemeinde Ilmenau und in der Hansestadt Lüneburg die 
IGS Lüneburg und die IGS Kreideberg. Die IGS Kreideberg befindet sich im Aufbau mit 
den Klassenstufe 5 bis 8. 

 Vier der staatlichen Gymnasien sind im Stadtgebiet von Lüneburg gelegen, zwei weite-
re befinden sich in Scharnebeck und in Bleckede. Darüber hinaus gibt es drei Privat-
schulen mit gymnasialer Oberstufe in Lüneburg, Dahlenburg und Melbeck. 

 Insgesamt drei öffentliche Förderschulen befinden sich in Lüneburg und in Bleckede. 
Die Lüneburger Johannes-Rabeler-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ 
wird zum Schuljahr 2027/2028 auslaufen und deshalb ab dem Schuljahr 2023/2024 kei-

Schulart SJ 2019/2020 SJ 2020/2021 SJ 2021/2022 SJ 2022/2023 
Grundschulen 6.624 6.626 6.827 7.047 

Hauptschulen 225 222 212 207 

Realschulen 347 342 363 363 

Oberschulen 3.432 3.098 2.900 2.818 

Gesamtschulen IGS 2.102 2.207 2.375 2.499 

Gymnasien 5.838 6.414 6.297 6.294 

Förderschulen 299 312 330 351 

Privatschulen 1.055 1.123 1.175 1.226 

BBS, Teilzeitschüler 4.149 3.966 3.907 3.832 

BBS, Vollzeitschüler 2.169 2.227 2.192 2.057 
Gesamt 26.260 26.537 27.578 26.694 
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ne neuen Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 aufnehmen. Die weiteren zwei 
Förderschulen in Lüneburg und Bleckede laufen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ weiter. Außerdem gibt es eine private Förderschule in der Gemeinde 
Wendisch Evern (Förderschulzweig der Rudolf-Steiner-Schule). 

 Die drei Berufsbildenden Schulen haben ihren Standort in Lüneburg. 
 
Genauere Angaben zu den Schulstandorten finden sich in der folgenden Tabelle: 
 

Ergänzend sei angeführt, dass die Hansestadt Lüneburg Standort der Leuphana-
Universität Lüneburg ist. Im Wintersemester 2022/2023 waren dort rund 9.700 Studieren-
de eingeschrieben, davon etwa 11 % international Studierende. 
Die Universität verfügt über zwei Standorte: den Campus an der Universitätsallee und den 
Campus Rotes Feld (Wilschenbrucher Weg). 
 
In den letzten Jahren wurde das Angebot an Ganztagsschulen fast vollständig ausgebaut. 
Zukünftig wird ab 2026 der Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung an den Grund-
schulen sukzessive ausgebaut und der ÖPNV angeschlossen werden müssen. 
 
Der Schulentwicklungsplan des Landkreises Lüneburg wurde letztmalig im Jahr 1996 for-
mell fortgeschrieben. Mittelfristig ist keine Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 
vorgesehen, da nach der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung eine regelmäßige 
Pflichtfortschreibung des Planes nicht mehr erforderlich ist. Zuletzt wurde im Jahr 2008 im 
Auftrag des Landkreises und der Hansestadt Lüneburg ein externes Gutachten zur Schul-
entwicklungsplanung erstellt. Im Jahr 2014 wurde beschlossen, auf die Fortschreibung 
dieses externen Gutachtens zur Schulentwicklung zu verzichten. 
 
Der Landkreis und die Hansestadt Lüneburg führen selbst eine ständige Schulentwick-
lungsplanung für die allgemeinbildenden weiterführenden Schulen durch. Jährlich wird 
anhand der amtlichen Schülerstatistik, einer Aufstellung der bereits geborenen und ge-
meldeten Kinder in den Schulbezirken der einzelnen Grundschulorte und der Übergangs-
quoten an die weiterführenden Schulen eine aktuelle Prognose für die einzelnen Schul-
standorte für die nächsten 10 Jahre erstellt. Da weder die Hansestadt Lüneburg noch der 

Schulstandorte Schultypen 

Hansestadt Lüneburg GS, OBS, IGS, GY, PS, FÖS, BBS 

Stadt Bleckede GS, HS, RS, GY, FÖS 

Gemeinde Adendorf GS, OBS, PS 

Gemeinde Amt Neuhaus GS, OBS 

SG Amelinghausen GS 

SG Bardowick GS, OBS 

SG Dahlenburg GS, OBS, PS 

SG Gellersen GS 

SG Ilmenau GS, IGS, PS 

SG Ostheide GS, FÖS/PS 

SG Scharnebeck GS, OBS, GY 

GS = Grundschule  HS = Hauptschule  RS = Realschule  OBS = Oberschule 
PS = Privatschule  FÖS = Förderschule GY = Gymnasium  BBS = Berufsbildende Schule 
IGS = Integrierte Gesamtschule 

Tabelle 3-4: Schulstandorte und Schultypen im Landkreis Lüneburg (Quelle: Landkreis Lüneburg) 
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3.3. Verkehrsinfrastruktur  

3.3.1. Straßennetz 

Das Straßennetz (s. Abb. 3-01) gewährleistet leistungsfähige Verbindungen zwischen dem 
Oberzentrum Lüneburg und den Grundzentren im Landkreis sowie gute Anbindungen zu 
den benachbarten Landkreisen. Aufgrund seiner Lage ist der westliche Teil des Landkrei-
ses sehr gut an das Fernstraßennetz (A 39, A 7) angeschlossen, so dass Hamburg wie 
auch Hannover mit dem Auto schnell zu erreichen sind. Allerdings wird diese gute Er-
reichbarkeit in der Hauptverkehrszeit durch eine Überlastung des Straßennetzes in den 
Ballungsräumen und den damit verbundenen Verkehrsstaus wieder stark eingeschränkt.   

3.3.2. Schienennetz 

Durch den Landkreis Lüneburg verlaufen mehrere Schienenstrecken, die sowohl für den 
Schienenpersonennah- und Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) wie auch für den 
(über-)regionalen Güterverkehr genutzt werden: 
 

Strecke Verkehrsart Ausbau- 

standard 

elektrifiziert 

KBS 110 

Hamburg – Winsen (L.) – Lüneburg – 
Uelzen – Hannover 

Fernverkehr, SPNV und  
Güterverkehr 

Zweigleisig ja 

KBS 112 

Lüneburg – Dannenberg 

SPNV und Güterverkehr Eingleisig nein 

KBS 145 

Lüneburg – Lübeck – Kiel  

SPNV und Güterverkehr Eingleisig nein 

12110 (SInON-Strecke) 

Lüneburg – Bleckede - Waldfrieden 

Güter- und Personengelegen-
heitsverkehr 

Eingleisig Nein 

12111 (SInON-Strecke) 

Lüneburg – Hützel – Soltau  
Güter- und Personengelegen-
heitsverkehr 

Eingleisig Nein 

Tabelle 3-5: Betriebs- und Streckencharakteristika der Schienenwege im Landkreis Lüneburg (Quelle: Aus-
künfte von DB AG, SInON und LNVG) 
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Abbildung 3-14: Schienennetz und Bahnhöfe bzw. Haltepunkte im Landkreis Lüneburg (Quelle: VNO) 
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3.3.3. Wasserwege 

Die beiden Elbfähren Bleckede – Neu Bleckede (Fähre „Amt Neuhaus“) und Darchau – 
Neu Darchau (Fähre „Tanja“) verbinden die durch die Elbe vom Kreisgebiet abgetrennte 
Gemeinde Amt Neuhaus direkt mit dem übrigen Landkreis. Auf den Pendelfähren erfolgt 
ganzjährig eine regelmäßige Beförderung von Personen und Fahrzeugen. Die Überfahrt 
dauert ca. 5 Min. Die Fährpreise werden vom Landkreis subventioniert und für ÖPNV-
Nutzer wird der hvv-Tarif anerkannt. Neben dem Fährverkehr wird touristischer Schiffsver-
kehr zwischen den Elbgemeinden betrieben. 

3.4. Öffentlicher Personennahverkehr 

3.4.1. ÖPNV-Angebot nach rechtlicher Differenzierung 

Der straßengebundene ÖPNV im Landkreis Lüneburg wird nach den Vorschriften des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) betrieben. 

3.4.1.1. Allgemeiner Linienverkehr nach § 42 PBefG 

Nach § 42 PBefG ist unter dem Begriff „Linienverkehr“ eine zwischen bestimmten Aus-
gangs- und Endpunkten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung zu verstehen, auf 
der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können. Im Landkreis erfüllt 
der allgemeine Linienverkehr nach § 42 PBefG Aufgaben bei der lokalen, regionalen und 
auch überregionalen Erschließung des Landkreises. Es werden Fahrten für den Berufs-, 
Einkaufs-, Versorgungs- und Freizeitverkehr durchgeführt. Geprägt wird das Angebot in 
den meisten Fällen allerdings von der Schülerbeförderung.  

3.4.1.2. Sonderlinienverkehr nach § 43 PBefG 

Nach § 43 PBefG gilt auch der Verkehr als Linienverkehr, der unter Ausschluss anderer 
Fahrgäste der regelmäßigen Beförderung von 

 Berufstätigen zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (Berufsverkehr), 

 Schülern zwischen Wohnung und Lehranstalt (Schülerfahrten), 

 Personen zum Besuch von Märkten (Marktfahrten) und 

 Theaterbesuchern 
dient. Auch Diskolinien können nach § 43 PBefG genehmigt werden. Die Regelmäßigkeit 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Ablauf der Fahrten wechselnden Bedürfnis-
sen der Beteiligten angepasst wird. Sonderlinienverkehre können für die Allgemeinheit 
geöffnet werden. 

3.4.1.3. Linienbedarfsverkehr nach § 44 PBefG 

Nach § 44 PBefG gilt auch der Verkehr als Linienverkehr, der der Beförderung von Fahr-
gästen auf vorherige Bestellung ohne festen Linienweg zwischen bestimmten Einstiegs- 
und Ausstiegspunkten innerhalb eines festgelegten Gebietes und festgelegter Bedienzei-
ten dient (Linienbedarfsverkehr). Es kommen ausschließlich Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen im Rahmen der Vorgaben des Aufgabenträgers im NVP, im 
ÖDA oder der Vorabbekanntmachung zur Anwendung. Für Beförderungen im Linienbe-
darfsverkehr können Zuschläge nur nach Maßgabe von Satz 2 erhoben werden. 
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3.4.1.4. Gebündelter Bedarfsverkehr nach § 50 PBefG 

Gebündelter Bedarfsverkehr ist die Beförderung von Personen mit Personenkraftwagen, 
bei der mehrere Beförderungsaufträge entlang ähnlicher Wegstrecken gebündelt ausge-
führt werden. Der Unternehmer darf die Aufträge ausschließlich auf vorherige Bestellung 
ausführen. Die Genehmigungsbehörde kann, soweit öffentliche Verkehrsinteressen dies 
erfordern, bestimmen, dass Fahrzeuge des gebündelten Bedarfsverkehrs nach Ausfüh-
rung der Beförderungsaufträge unverzüglich zum Betriebssitz oder zu einem anderen ge-
eigneten Abstellort zurückkehren müssen, es sei denn, die Fahrer haben vor oder wäh-
rend der Fahrt neue Beförderungsaufträge erhalten. Im gebündelten Bedarfsverkehr dür-
fen Personen nur innerhalb der Gemeinde befördert werden, in der der Unternehmer sei-
nen Betriebssitz hat. Die Genehmigungsbehörde kann zum Schutz der öffentlichen Ver-
kehrsinteressen Einzelheiten zur Rückkehrpflicht und weitere Anforderungen an den ge-
bündelten Bedarfsverkehr in Bezug auf die Festsetzung von Bündelungsquoten, Barriere-
freiheit und Emissionsvorgaben regeln 

3.4.1.5. Verkehr nach Freistellungsverordnung (FVO) 

§ 57 Abs. 1 Nr. 8 PBefG ermöglicht es, bestimmte, im Rahmen des Gesamtverkehrs nicht 
besonders ins Gewicht fallende Beförderungsfälle eine Befreiung von den Vorschriften des 
PBefG zu erteilen. Die Einzelheiten werden in der so genannten Freistellungsverordnung 
geregelt. So kann u. a. in bestimmten Fällen die Beförderung von Schülerinnen und Schü-
lern mit Kraftfahrzeugen durch oder für Schulträger zum und vom Unterricht von den Vor-
gaben des PBefG freigestellt werden (FVO § 1, Nr. 4d).  

3.4.2. ÖPNV-Angebot nach struktureller Differenzierung 

Der für die Allgemeinheit zugängliche straßengebundene ÖPNV besteht im Landkreis Lü-
neburg aus einer Vielzahl von Buslinien und sonstigen Verkehrsangeboten, die unter-
schiedliche Funktionen erfüllen und wie folgt differenziert werden können: 

3.4.2.1. Regionalbusverkehr  

Der Regionalbusverkehr lässt sich in folgende Kategorien unterteilen: 

 Regionale Hauptlinien verbinden auf möglichst direktem Weg die Grundzentren im 
Landkreis mit der Hansestadt Lüneburg. Das Fahrplanangebot erfüllt die Bedürfnisse 
des Berufs-, Schüler-, Einkaufs- und Versorgungsverkehrs. In der Regel wird montags 
bis freitags je Stunde eine Verbindung angeboten, teilweise mit zusätzlichen Fahrten in 
den Hauptverkehrszeiten. Um weiterführende Verbindungen, insbesondere nach Ham-
burg, zu ermöglichen, sind die Fahrpläne der Busse vor allem zu den Hauptverkehrszei-
ten auf die Fahrpläne des SPNV am Bahnhof Lüneburg abgestimmt. Wichtige regionale 
Hauptlinien sind z. B. die Linien 5100 und 5700.  

 Regionallinien haben sowohl eine verbindende wie auch erschließende Funktion. Ihr 
Angebot orientiert sich überwiegend an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schü-
ler, bietet aber auch im Berufs- und Einkaufsverkehr ein Grundangebot. Sie weisen 
werktags drei bis sieben verfügbare Fahrtenpaare auf. 

 Regionale Nebenlinien sind überwiegend auf die Belange der Schüler ausgerichtet, 
d. h. sie haben einen hohen räumlichen Erschließungsgrad und bedienen neben den 
lokalen Zentren vorrangig die Schulstandorte im Landkreis. Aufgrund der zumeist um-
weghaften Linienführung sowie der auf die Schulzeiten abgestimmten Fahrplangestal-
tung sind die Nebenlinien für andere Nutzergruppen jedoch nur begrenzt attraktiv.  
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14:04 

5922 Häcklingen - Kal-

ten-moor - Krei-

deberg 

07:01 - 

08:23 

13:08 - 

15:50 

     

Tabelle 3-6: Fahrplanangebot im Stadtbusverkehr der Stadt Lüneburg (Quelle: hvv-Fahrplan 2022/23, Land-
kreis Lüneburg) 

3.4.2.3. Bedarfsorientierte Bedienungsformen 

Das Anruf-Sammel-Mobil (ASM) als bedarfsorientierte Bedienungsform im ÖPNV ergänzt den 
klassischen Linienverkehr zu Zeiten, in denen es kein Busangebot gibt. So bietet das ASM 
Montag bis Donnerstag von 22.15 – 00:15 Uhr, Freitag von 22.15 – 03.15 Uhr, Samstag von 
21.15 – 03.15 Uhr sowie Sonntag von 20.15 bis 00.15 Uhr stündliche Fahrtmöglichkeiten zu 
allen Zielen im Stadtgebiet und im übrigen Landkreis. 

 
Die ASM-Fahrten werden nur bei tatsächlicher Nachfrage durchgeführt, um die Kosten gering 
zu halten. Der Fahrgast muss daher seinen Fahrtwunsch vorab telefonisch anmelden. Er wird 
dann von der gewünschten Haltestelle abgeholt und direkt bis zu seinem Ziel befördert.  
Das ASM besitzt einen eigenständigen, entfernungsabhängigen Tarif, der zwischen dem 
normalen Taxen-Tarif und dem hvv-Tarif liegt. 
 
Das Angebot ist nicht mehr zeitgemäß und soll überarbeitet werden. Ggf. wird das Ange-
bot auch komplett eingestellt oder in den ÖPNV integriert.  

3.4.2.4. Bürgerbusse / kommunale Fahrdienste 

In mehreren Kommunen des Landkreises (u. a. Amelinghausen, Ostheide und Bleckede) 
gibt es den ÖPNV ergänzende Mobilitätsangebote. Hierzu zählen z. B. ehrenamtlich be-
triebene Bürgerbusse und kommunale Fahrdienste, die zumeist auf Vereinsbasis organi-
siert sind. Sie bieten für Vereinsmitglieder und / oder ausgewählte Zielgruppen (Jugendli-
che, Senioren, etc.) Fahrten innerhalb der jeweiligen Gemeinde, teilweise auch bis Lüne-
burg, an. Eine telefonische Voranmeldung ist erforderlich, da nur bei tatsächlicher Nach-
frage gefahren wird. 
 
Da diese ergänzenden Mobilitätsangebote jedoch nicht nach einem festgelegten Fahrplan 
verkehren, nicht für jedermann geöffnet sind und der Fahrgast keinen Beförderungsan-
spruch hat, werden sie nicht zum ÖPNV gezählt. Dennoch unterstützt der Landkreis diese 
Angebote, da sie auf lokaler Ebene die Mobilität verbessern. 
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3.4.3. ÖPNV-Teilnetze im Landkreis Lüneburg  

Die Buslinien im Landkreis Lüneburg sind jeweils einem der insgesamt sieben ÖPNV-
Teilnetze zugeordnet. In den Teilnetzen sind die Genehmigungslaufzeiten für die einzel-
nen Linien harmonisiert worden. 
 

Teil
net
z 
(TN
) 

Verkehrsraum Regionale 
Hauptli-
nien,  

Regionallinien, regio-
nale Nebenlinien 

Rufbuslinien 

1 
Scharnebeck / Osthei-
de / Bleckede 

5100, 5110 5101*, 5102, 5103, 5104, 
5111, 5112, 5114, 5115, 
5120, 5131 

5101*, 5151, 5152 
(* die Linie 5101 wird tw. im 
Linienverkehr und tw. als Ruf-
bus betrieben) 

2 
Gellersen (Salzhau-
sen)  

5200 5201, 5202, 5203 5251 

3 Ostheide / Dahlenburg 
5300 u. 
5304  

5301, 5302, 5303, 5315, 
5335, 5361, 5362 

5333, 5355, 5356 

4 Amt Neuhaus 
 506, 507, 508, 509, 510, 

512, 513, 514, 565, 5081* 
(* Fährnotverkehr) 

5504, 5505 

7 
Amelinghausen / 
Ilmenau  

5600, 5700 5020*, 5606, 5607, 5701, 
5702, 5703, 5705, 5706, 
5707 
(* Stadtbuslinie) 

5651, 5751, 5752, 5753 

9 
Bardowick / Scharne-
beck / Hohnstorf 

5900 5402, 5403, 5404, 5405, 
5901, 5902, 5903, 5904, 
5917, 5925, 5931 

5451, 5952, 5953 

Tabelle 3-7: Teilnetze im Landkreis Lüneburg, Teilnetze 1-9 (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 

 

Teil
net
z 
(TN
) 

Verkehrsraum Stadtbuslinien schulbezogene Linien 
und Theaterverkehr 

S Stadtverkehr Lüneburg 
5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 
5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 
5013, 5014, 5015, 5016 

5080*, 5918, 5919, 5920, 
5921, 5922 
(* Theaterverkehr) 

Tabelle 3-8: Teilnetze im Landkreis Lüneburg, Teilnetz S (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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Teilnetz 1: Scharnebeck / Ostheide / Bleckede 
 

Teilnetz 1: Scharnebeck / Ostheide / Bleckede 

VU Linie Linienführung Genehm.-
dauer bis 

genehmigt 
nach PBefG 

TN 

VOG 5100 Lüneburg – Neetze – Bleckede 31.07.2027 § 42 1 

VOG 5101 Bleckede – Alt Garge – Barskamp – Neu Darchau 31.07.2027 § 42 1 

VOG 5102 Hohnstorf – Hittbergen – Brackede – Radegast – Bleckede 31.07.2027 § 42 1 

VOG 5103 Bleckede – Breetze – Barskamp – Dahlenburg  31.07.2027 § 42 1 

VOG 5104 (Lüneburg –) Scharnebeck – Lüdersburg – Karze – Bleckede  31.07.2027 § 42 1 

VOG 5110 Lüneburg – Scharnebeck – Rullstorf – Boltersen – Neetze  31.07.2027 § 42 1 

VOG 5111 Neetze – Neu Neetze – Karze – Garze – Bleckede  31.07.2027 § 42 1 

VOG 5112 Neu Jürgenstorf – Rosenthal – Neetze – Bleckede  31.07.2027 § 42 1 

VOG 5114 Wiecheln – Thomasburg – Radenbeck – Neetze (– Bleckede)  31.07.2027 § 42 1 

VOG 5115 Lüneburg – Scharnebeck – Rullstorf – Boltersen – Neetze 31.07.2027 § 42 1 

VOG 5120 Lüneburg – Nutzfelde – Lentenau – Scharnebeck  31.07.2027 § 42 1 

VOG 5131 Bleckede – Alt Garge – Barskamp – Neu Darchau 31.07.2027 § 42 1 

VOG 5151 Bleckede – Breetze – Nindorf – Göddingen 31.07.2027 § 42 1 

VOG 5152 Hittbergen – Brackede – Bleckede – Neetze – Jürgenstorf 31.07.2027 § 42 1 

Tabelle 3-9: Linien im Teilnetz 1 (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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Teilnetz 2: Gellersen (Salzhausen) 

 

Teilnetz 2: Gellersen (Salzhausen) 

VU Linie Linienführung Genehm.-
dauer bis 

genehmigt 
nach PBefG 

TN 

KVG 5200 Lüneburg – Kirchgellersen – Salzhausen (– Hanstedt)  31.07.2029 § 42 2 

KVG 5201 
Lüneburg – Oedeme – Südergellersen – Kirchgellersen – 
Salzhausen  

31.07.2029 § 42 2 

KVG 5202 
Lüneburg – Reppenstedt – Dachtmissen – Westergellersen 
(– Wulfsen)  

31.07.2029 § 42 2 

KVG 5203 
Lüneburg – Reppenstedt – Westergellersen – Südergeller-
sen – Embsen 

31.07.2029 § 42 2 

KVG 5251 
Lüneburg – Südergellersen – Kirchgellersen – Reppenstedt – 
Vögelsen – Bardowick 

31.07.2029 § 42 2 

Tabelle 3-10: Linien im Teilnetz 2 (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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Teilnetz 3: Ostheide / Dahlenburg 
 

Teilnetz 3: Ostheide / Dahlenburg 

VU Linie Linienführung Genehm.-
dauer bis 

genehmigt 
nach PBefG 

TN 

KVG 5300 
Lüneburg – Barendorf – Dahlenburg – Tosterglope – 
Neu Darchau 

31.07.2029 § 42 3 

KVG 5301 
Dahlenburg – Nahrendorf – Pommoißel – Göddingen – 
Bleckede – Alt Garge 

31.07.2029 § 42 3 

KVG 5302 Neetzendorf – Boitze – Seedorf – Leestahl – Dahlenburg  31.07.2029 § 42 3 

KVG 5303 
Bavendorf – Gienau – Dahlenburg – Oldendorf – Breese – Nie-
perfitz  

31.07.2029 § 42 3 

KVG 5315 Lüneburg – Barendorf – Dahlenburg – Ventschau 31.07.2029 § 42 3 

KVG 5333 Dahlenburg – Nahrendorf – Pommoißel – Kovahl 31.07.2029 § 44 3 

KVG 5335 Dahlenburg – Dahlem – Harmstorf – Nindorf – Bleckede 31.07.2029 § 42 3 

KVG 5355 
Dahlenburg – Marienau – Ellringen – Sommerbeck – Eimstorf – 
Dahlenburg 

31.07.2029 § 44 3 

KVG 5356 Dahlenburg – Boitze – Lemgrabe – Becklingen – Bavendorf 31.07.2029 § 44 3 

KVG 5361 Lüneburg – Wendisch Evern – Barendorf – Rohstorf – Bavendorf  31.07.2029 § 42 3 

KVG 5362 Lüneburg – Barendorf – Thomasburg – Dahlenburg  31.07.2029 § 42 3 

Tabelle 3-11: Linien im Teilnetz 3 (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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Teilnetz 4: Amt Neuhaus 
 

Teilnetz 4: Amt Neuhaus 

VU Linie Linienführung Genehm.-
dauer bis 

genehmigt 
nach PBefG 

TN 

VLP 506 Kaarßen – Laave / Privelack – Herrenhof – Tripkau  30.11.2029 § 42 4 

VLP 507 Dömitz – Kaarßen – Neuhaus  30.11.2029 § 42 4 

VLP 508 Kaarßen – Neuhaus – Darchau  30.11.2029 § 42 4 

VLP 509 Groß Kühren – Konau – Neuhaus  30.11.2029 § 42 4 

VLP 510 Boizenburg – Neuhaus – Zeetze (– Kaarßen) 30.11.2029 § 42 4 

VLP 512 Neuhaus – Niendorf – Neu Bleckede  30.11.2029 § 42 4 

VLP 513 Neuhaus – Preten – Hühnerbusch  30.11.2029 § 42 4 

VLP 514 Hagenow – Brahlstorf – Neuhaus  30.11.2029 § 42 4 

VLP 565 Hagenow – Pritzier – Lübtheen – Jessenitz – Kaarßen  30.11.2029 § 42 4 

VLP 5504 Darchau – Neuhaus – Neu Bleckede – Boizenburg 30.11.2029 § 42 4 

VLP 5505 Brahlstorf – Neuhaus – Darchau – Kaarßen – Dömitz 30.11.2029 § 42 4 

VLP 5081 Kaarßen – Neuhaus – Hohnstorf (– Lüneburg) 30.11.2029 § 42 4 

Tabelle 3-12: Linien im Teilnetz 4 (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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Teilnetz 7: Amelinghausen / Ilmenau 
 

Teilnetz 7: Amelinghausen / Ilmenau 

VU Linie Linienführung Genehm.-
dauer bis 

genehmigt 
nach PBefG 

TN 

VOG 5020 Lüneburg – Bockelsberg – Deutsch Evern 31.07.2027 § 42 7 

VOG 5600 Lüneburg – Melbeck – Embsen 31.07.2027 § 42 7 

VOG 5606 
Wendisch Evern – Deutsch Evern – Melbeck – Embsen – Lü-
neburg  

31.07.2027 § 42 7 

VOG 5607 Barnstedt – Heinsen – Embsen 31.07.2027 § 42 7 

VOG 5651 Melbeck – Kolkhagen – Barnstedt – Heinsen – Embsen 31.07.2027 § 44 7 

VOG 5700 
Lüneburg – Drögennindorf – Amelinghausen – Schwindebeck 
(– Steinbeck) 

31.07.2027 § 42 7 

VOG 5701 Soderstorf – Wetzen – Oldendorf – Amelinghausen  31.07.2027 § 42 7 

VOG 5702 Amelinghausen – Rehlingen – Tellmer – Drögennindorf 31.07.2027 § 42 7 

VOG 5703 Amelinghausen – Rehrhof – Ehlbeck – Amelinghausen  31.07.2027 § 42 7 

VOG 5705 
Schwindebeck – Soderstorf – Wetzen – Embsen – Schulzent-
rum Oedeme  

31.07.2027 § 42 7 

VOG 5706 Amelinghausen – Soderstorf – Rolfsen – Salzhausen  31.07.2027 § 42 7 

VOG 5707 
Lüneburg – Oerzen – Drögennindorf – Amelinghausen – 
Schwindebeck (– Steinbeck) 

31.07.2027 § 42 7 

VOG 5751 
Amelinghausen – Soderstorf – Oldendorf (Luhe) – Amelinghau-
sen 

31.07.2027 § 44 7 

VOG 5752 Bockum – Tellmer – Betzendorf – Embsen – Neu Oerzen 31.07.2027 § 44 7 

VOG 5753 
Betzendorf – Tellmer – Rehlingen –Bockum – Amelinghausen - 
Ehlbeck 

31.07.2027 § 44 7 

Tabelle 3-13: Linien im Teilnetz 7 (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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Teilnetz 9: Bardowick / Scharnebeck / Hohnstorf 
 

Teilnetz 9: Bardowick / Scharnebeck / Hohnstorf 

VU Linie Linienführung Genehm.-
dauer bis 

genehmigt 
nach PBefG 

TN 

KVG 5402 Lüneburg – Bardowick – Winsen 31.07.2029 § 42 9 

KVG 5403 Bardowick – Radbruch 31.07.2029 § 42 9 

KVG 5404 Bardowick – Vögelsen – Mechtersen – Lüneburg 31.07.2029 § 42 9 

KVG 5405 Lüneburg – Wittorf – Tespe – Niedermarschacht 31.07.2029 § 42 9 

KVG 5451 Bardowick – Wittorf – St. Dionys – Barum 31.07.2029 § 42 9 

KVG 5900 Lüneburg – Brietlingen – Artlenburg – Hohnstorf – Hittbergen  31.07.2029 § 42 9 

KVG 5901 Lüneburg – Scharnebeck – Hittbergen – Hohnstorf  31.07.2029 § 42 9 

KVG 5902 Scharnebeck – Echem – Bullendorf – Hohnstorf  31.07.2029 § 42 9 

KVG 5903 Scharnebeck – Adendorf – Brietlingen – Artlenburg  31.07.2029 § 42 9 

KVG 5904 St. Dionys – Barum – Brietlingen – Scharnebeck  31.07.2029 § 42 9 

KVG 5917 Wendewisch – Barförde – Hittbergen – Hohnstorf  31.07.2029 § 42 9 

KVG 5925 Scharnebeck – Erbstorf – Adendorf  31.07.2029 § 42 9 

KVG 5952 Bullendorf – Hittbergen – Scharnebeck – Neetze 31.07.2029 § 44 9 

KVG 5953 Echem – Bullendorf – Hittbergen – Jürgenstorf – Lüdersburg 31.07.2029 § 44 9 

KVG 5931 Lüneburg – Scharnebeck – Echem – Hohnstorf – Lauenburg  31.07.2029 § 42 9 

Linien, die im Bereich des TN 9 verkehren, aber dem TN 9 nicht angehören 

KVG 4714 Lüneburg – Winsen – Stelle – Maschen – Finkenwerder  30.09.2024 § 42 - 

Tabelle 3-14: Linien im Teilnetz 9 (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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Teilnetz S: Stadtverkehr Lüneburg 

Teilnetz S: Stadtverkehr Lüneburg 

VU Linie Linienführung Genehm.-
dauer bis 

genehmigt 
nach PBefG 

TN 

KVG 5001 Bf. (ZOB) – Leuphana 30.11.2023  § 42 S 

KVG 5002 
Am Sande – Bf. (ZOB) – Goseburg/Zeltberg – Bardowick  
(– Vögelsen) 

30.11.2023 § 42 S 

KVG 5003 
Bf. (ZOB) – Am Sande – Städt. Klinikum – Teufelsküche – 
Schulzentrum Oedeme 

30.11.2023 § 42 S 

KVG 5004 Bf. (ZOB) – Goseburg/Zeltberg – Ochtmissen 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5005 Am Sande – Bf. (ZOB) – Krähornsberg – Ochtmissen  30.11.2023 § 42 S 

KVG 5006 Bf. (ZOB) – Adendorf 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5007 Oedeme – Am Sande – Bf. (ZOB) – Adendorf – Erbstorf  30.11.2023 § 42 S 

KVG 5008 Am Sande – Bf. (ZOB) – Kreideberg 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5009 Am Sande – Bf. (ZOB) – Vögelsen – Mechtersen  30.11.2023 § 42 S 

KVG 5010 Bf. (ZOB) – Stadtkoppel – Hafen  30.11.2023 § 42 S 

KVG 5011 
Wilhelm-Leuschner-Str. – Schäferfeld  – Bf. (ZOB) – Am Sande – 
Häcklingen 

30.11.2023 § 42 S 

KVG 5012 Bockelsberg – Am Sande – Bf. (ZOB) – Hagen, Wendeplatz 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5013 Am Sande – Bf. (ZOB) – Reppenstedt – Am Sande – Bf. (ZOB) 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5014 Wendisch Evern – Kaltenmoor – Bf. (ZOB) – Am Sande 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5015 Jüttkenmoor – Am Sande – Bf. (ZOB) – Ebensberg 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5016 Am Sande – Bf. (ZOB) – Freibad 30.11.2023 § 42 S 

KVG 5080 Bf. (ZOB) – Arena 30.11.2023 § 43 Nr. 4 S 

KVG 5918 
Ebensberg – Bf. (ZOB) – Adendorf 
(GS Lüne und GS Adendorf) 

30.11.2023 § 42 S 

KVG 5919 
Bockelsberg – Bf. (ZOB) – Kreideberg – Ochtmissen 
(GS Rotes Feld, GS Hasenburger Berg, GS Hermann-Löns-
Schule, GS Kreideberg, IGS Kreideberg, OBS Christianischule) 

30.11.2023 § 42 S 

KVG 5920 
Oedeme - Häcklingen – Mittelfeld 
(GS Hasenburger Berg, GS Häcklingen) 

30.11.2023 § 42 S 

KVG 5921 
Häcklingen – Bf. (ZOB) – Oedeme 
(GS Häcklingen, Schulzentrum Oedeme) 

30.11.2023 § 42 S 

KVG 5922 
Häcklingen – Bf. (ZOB) – Kaltenmoor – Kreideberg 
(GS Häcklingen, IGS Lüneburg, IGS Kreideberg, Gym. Johan-
neum) 

30.11.2023 § 42 S 

Tabelle 3-15: Linien im Teilnetz S (Quelle: VNO, Landkreis Lüneburg) 
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3.4.4. Linienpläne Teilnetz S und Rufbusse 

 
Abbildung 3-15: Liniennetzplan Stadtverkehr 
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Abbildung 3-16: Linienskizze Rufbus Amelinghausen (es fehlt die Rusbuslinie 5752) (Quelle: KVG) 

 

 

Abbildung 3-17: Linienskizze Rufbus Ilmenau (Quelle: KVG) 
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Abbildung 3-18: Linienskizze Rufbus Dahlenburg (Quelle: KVG) 
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Abbildung 3-19: Linienskizze Rufbus Ostheide (Quelle: KVG) 
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Abbildung 3-20: Linienskizze Rufbus Scharnebeck (Quelle: KVG) 
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Abbildung 3-21: Linienskizze Rufbus Bleckede (Quelle: KVG) 
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Abbildung 3-22: Linienskizze Rufbus Gellersen (Quelle: KVG) 
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Der Liniennetzplan des Teilnetzes 4 ist im Internet unter folgendem Link zugänglich: 
https://www.netzplan-vlp.de/ 

3.4.5. Verkehrsunternehmen 

Der allgemein zugängliche ÖPNV im Landkreis Lüneburg wird von folgenden Unterneh-
men betrieben: 
 

Verkehrsunternehmen Unternehmens-
sitz 

Betriebs- 
sitz 

Zahl der im Landkreis 
eingesetzten Fahrzeuge 
(einschließlich 
Subunternehmen) 

Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-
Parchim (VLP) 

Hagenow Boizenburg 4 

KVG Stade GmbH & Co. KG / 
Kraftverkehr GmbH (KVG) 

Lüneburg / Stade Lüneburg 116 

Verkehrsbetrieb Osthannover 
GmbH (VOG) 

Celle Lüneburg 26 

Tab. 3-14: Verkehrsunternehmen und Zahl der eingesetzten Fahrzeuge im Landkreis Lüneburg 
  (Quelle: VNN) 

3.4.6. Fahrzeuge 

Anzahl und Alter der Fahrzeuge KVG / VOG 

Gesamtanzahl der im Landkreis eingesetzten Fahrzeuge 174 

 bei Verkehrsunternehmen mit Konzessionen 142 

 bei Subunternehmen 32 

Durchschnittsalter der Fahrzeuge (ca.) 10,1 Jahre 

Fahrzeugart Hochflur Niederflur 

 Kleinbus 0 10 

 12m-Standardbus 0 91 

 15m-Bus 0 1 

 18m-Gelenkbus 0 40 

Fahrzeugausstattung  

 Fahrzeuge mit Mehrzweckflächen 115 

 Fahrzeuge mit Innenanzeige 132 

 Fahrzeuge mit Absenkvorrichtung (kneeling) 132 

 Fahrzeuge m. elektrisch ausfahrbarer Rampe 7 

 Fahrzeuge mit manuell ausklappbarer Rampe 132 

Tabelle 3-16: Fahrzeugmerkmale der im Landkreis Lüneburg eingesetzten Fahrzeuge (Quelle: VNN)
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3.4.7. Verknüpfung der Verkehre 

3.4.7.1. Verknüpfung Bus / Bus 

Das Liniennetz im Landkreis Lüneburg weist eine hierarchische Struktur auf: Entlang der 
wichtigsten Siedlungs- und Verkehrsachsen gibt es regionale Hauptlinien, die schnelle 
Verbindungen nach Lüneburg herstellen. Dieses Grundnetz wird durch eine Vielzahl von 
Regionallinien, regionalen Nebenlinien und dem Rufbus ergänzt, die hauptsächlich den 
ländlich geprägten Raum erschließen und an bestimmten Verknüpfungspunkten auf die 
Hauptlinien abgestimmt sind. Als Verknüpfungspunkte werden Haltestellen bezeichnet, an 
denen fahrplanmäßige Anschlüsse zwischen verschiedenen Linien bestehen. Hierzu zäh-
len im Wesentlichen folgende Haltestellen: 
 

Verknüpfungspunkte im Liniennetz (Bus / Bus) 

Kreisweite Bedeutung Regionale Bedeutung Lokale Bedeutung 

Lüneburg, Am Sande Amelinghausen, Bahnhof Bardowick, Schulzentrum 

Lüneburg, Bf. Lüneburg (ZOB) Barendorf, Lüneburger Straße Barendorf, Schule 

 Bleckede, Bahnhof Dahlenburg, Schulzentrum 

 Dahlenburg, Markt Embsen, Schulzentrum 

 Darchau, Fähre Hittbergen, Kirche 

 Drögennindorf, Celler Landstraße  

in Kombination mit: 

Drögennindorf, Ortsmitte (B 209) 

Kirchgellersen, Im Dorfe 

 Melbeck, Hohe Luft 

 Neuhaus, ZOB 

 Neetze, Am Dorfplatz Oedeme, Schulzentrum 

 Scharnebeck, Schulzentrum Reppenstedt, Landwehrplatz 

Tabelle 3-17: Verknüpfungspunkte im Liniennetz (Bus / Bus) (Quelle: VNN) 

3.4.7.2. Verknüpfung Bus / Rufbus 

 

Verknüpfungspunkte im Rufbussystem 

Gebiet  Linie Haltestelle  

Bleckede 5101 Bleckede, Bahnhof  

  Neu Darchau, Fähre  

 5151 Bleckede, Bahnhof 

 5152 Hittbergen, Kirche  

  Bleckede, Bahnhof  

Gellersen/Bardowick  5251 Lüneburg, Oedeme Dorf  

  Bardowick, Feldstraße  

 5451 Bardowick, Feldstraße 

Amelinghausen 5751 Amelinghausen, Bahnhof  

 5752 Neu Oerzen, Ort 

 5753 Amelinghausen, Bahnhof  
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Scharnebeck 5952 Scharnebeck, Hauptstr. 

  Scharnebeck, Adendorfer Str.  

  Neetze, Am Dorfplatz 

 5953 Echem, Dorfstraße 

Ostheide 5351 Barendorf, Schule  

  Vastorf, Abzw. Bahnhof (RB32) 

  Neetze, Am Dorfplatz  

 5352 Bavendorf, Bahnhof  (RB32) 

  Bavendorf, Im Dorfe  

  Neetze, Am Dorfplatz  

Dahlenburg 5333 Dahlenburg, Markt  

 5335 Dahlenburg, Markt 

 5336 Dahlenburg, Markt  

  Neetzendorf, Ort (RB32) 

  Dahlenburg, Bahnhof (RB32) 

  Bavendorf, Bahnhof (RB32) 

  Bavendorf, Mitte  

3.4.7.3. Verknüpfung Bus / Bahn 

Die regionalen Hauptlinien sowie die Regionallinien erfüllen eine Zubringerfunktion zur 
Schiene. Sie sind am Bahnhof Lüneburg vorrangig mit dem SPNV auf der KBS 110 in 
Richtung Hamburg verknüpft. 

3.4.7.4. Verknüpfung Bahn / Bahn 

In Lüneburg bestehen im SPNV Umstiegsmöglichkeiten zwischen folgenden Kursbuch-
strecken: 

 KBS 110: Hamburg – Winsen (L.) – Lüneburg – Uelzen – Hannover 

 KBS 112: Lüneburg – Dannenberg 

 KBS 145: Lüneburg – Lübeck – Kiel 
 
Ferner besteht im Bahnhof Lüneburg eine Umstiegsmöglichkeit zwischen dem SPNV und 
dem Schienenpersonenfernverkehr (SPFV). Außerhalb des Kreisgebietes besitzen die 
Bahnhöfe Hamburg-Harburg und Hamburg-Hauptbahnhof als Umsteigepunkte eine her-
vorgehobene Bedeutung. 

3.4.8. hvv-Tarif 

Im Landkreis Lüneburg gilt seit der Verbunderweiterung 2004 im gesamten Nahverkehr 
(Bus und Bahn) der hvv-Tarif, abgesehen von folgenden Ausnahmen: 

 Bei Busverbindungen, die aus dem hvv-Verbundgebiet herausführen, kommt 
grundsätzlich der VNN-Regionaltarif zur Anwendung. Bei Fahrten aus dem Amt 
Neuhaus nach Mecklenburg-Vorpommern gilt dagegen der Regionaltarif der Ver-
kehrsgemeinschaft Westmecklenburg (VWM).    

 Für Bahnreisende, deren Ein- oder Ausstiegsbahnhof nicht im hvv-Verbundgebiet 
liegt, gilt 

o der Niedersachsentarif (wenn Start oder Ziel der Fahrt in Niedersachsen 
liegt) oder 
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4. Bewertung 

4.1. Einleitung 

Zur Bewertung des ÖPNV-Standards im Landkreis Lüneburg sowie zum Aufzeigen von 
Optimierungsmöglichkeiten hat der Aufgabenträger im Jahr 2017 ein Integriertes Mobili-
tätskonzept (IMK) bei ptv in Auftrag gegeben. In diesem Konzept ist die Bewertung an-
hand eines Vergleichs mit den ÖPNV-Angebotsqualitäten in fünf anderen Referenzräumen 
erfolgt, die ähnliche Strukturen aufweisen. Auswahlkriterien für die Referenzräume waren: 

 ungefähr gleiche Einwohnerzahl des Zentrums (+/- 70.000 Einwohner) 

 ländlich geprägte Region im Landkreis 

 Lage in einer Metropolregion 

 Lage in einem Verkehrsverbundgebiet 

 wünschenswert: vergleichbarer Rechts-/Finanzierungsrahmen  
 

Für den regionalen Benchmark herangezogen wurden folgende Regionen ausgewählt: 
 

 

 Stadt Neumünster mit den Krei-
sen Plön (PLÖ), Rendsburg-
Eckernförde (RD/ECK) und Sege-
berg (SE) 

  
 Stadt Delmenhorst mit dem 

Landkreis Oldenburg (OL) 
 

 Stadt Celle mit dem Landkreis 
Celle (CE) 

 
 Stadt Aschaffenburg mit dem 

Landkreis Aschaffenburg (AB)  
 
 Stadt Bamberg mit dem Land-

kreis Bamberg (BA)  
 

Abbildung 4-1: Referenzräume für den regionalen Benchmark 

Im Mittelpunkt der vergleichenden Bewertung stand vor allem das jeweilige Verkehrsan-
gebot, welches auf Kundenseite maßgeblich die Entscheidung darüber beeinflusst, ob 
Busse und Bahnen tatsächlich genutzt werden oder z. B. aufgrund zu geringer Fahrtmög-
lichkeiten oder zu langer Fahrtzeiten als unattraktiv empfunden werden.  
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Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse dieser vergleichenden Bewertung dar-
gestellt. 

4.2. Bewertungsergebnisse 

4.2.1. Raumstruktur und Verwaltungsorganisation 

4.2.1.1. Einwohnerzahlen 

 

 

Abbildung 4-2: Einwohnerzahlen 

Sowohl die Stadt als auch der Landkreis Lüneburg erreichen hinsichtlich der Einwohner-
zahl den Mittelwert der Vergleichsregionen (rote Linie). 

4.2.1.2. Einwohnerverteilung 

 

 

Abbildung 4-3: Einwohnerverteilung 

Die Verhältniswerte aus der Einwohnerzahl bzw. der Einwohnerdichte im regionalen Zent-
rum und im jeweiligen Landkreis (einschließlich des regionalen Zentrums) sind ein Maß für 
die Einwohnerverteilung in den Vergleichsregionen und damit auch für die Verteilung der 
Nachfragepotenziale im ÖPNV, die wiederum das ÖPNV-Angebot bestimmen. Stadt und 
Landkreis Lüneburg liegen hier jeweils im Mittelfeld der Vergleichsregionen. 
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4.2.1.3. Verwaltungsstruktur und zentralörtliche Funktion des Zentrums: 

Stadt kreisfrei? zentralörtliche Funktion 

Aschaffenburg ja OZ 

Bamberg ja OZ 

Celle nein OZ 

Delmenhorst ja MZ m. Teilfunktion OZ 

Lüneburg nein OZ 

Neumünster ja OZ 

Tabelle 4-1: Verwaltungsstruktur und zentralörtliche Funktion 

Die Hansestadt Lüneburg ist neben der Stadt Celle die einzige kreisangehörige Stadt die-
ser Größenordnung. Die übrigen Vergleichsstädte sind kreisfrei. Dabei übernimmt die 
Hansestadt Lüneburg wie die meisten übrigen Vergleichsstädte die Funktion eines Ober-
zentrums (OZ) für die Region. Lediglich die Stadt Delmenhorst ist ein Mittelzentrum (MZ) 
mit oberzentralen Teilfunktionen. 

4.2.1.4. Überregionale Kooperation 

Stadt / Landkreis Metropolregion Verkehrsverbund 
Aschaffenburg Frankfurt / Rhein-Main VAB 

Bamberg Nürnberg VGN 

Celle Hannover - Braunschweig - Göttingen - 
Wolfsburg 

GVH 

Delmenhorst Bremen / Oldenburg VBN 

Lüneburg Hamburg hvv 

Neumünster Hamburg (tlw.) hvv / SH-Tarif 

Tabelle 4-2: überregionale Kooperation und Verkehrsverbünde 

Hansestadt und Landkreis Lüneburg gehören wie alle anderen Referenzräume zu Metro-
polregionen und sind in den Hamburger Verkehrsverbund mit einheitlichem ÖPNV-Tarif 
eingebunden. 

4.2.2. ÖPNV im Verflechtungsbereich der Hansestadt Lüneburg 

Der Verflechtungsbereich wird verkehrlich vor allem durch die Linien des Stadtbusses ge-
prägt. Ergänzt wird das Angebot durch die in die Stadt hineinfahrenden Regionalbuslinien. 
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4.2.2.1. ÖPNV-Netzebenen (ohne Regionalbus) und Betriebsformen nach Netzebene 

Stadt Netzebene 

 1 2 3 

Aschaffenburg Stadtnetz - - 

Bamberg Stadtnetz - - 

Celle Hauptnetz Ergänzungsnetz 
Schwachverkehrs-
netz 

Delmenhorst Tagesnetz Freizeitnetz - 

Lüneburg Tagesnetz Freizeitnetz (Bus) Freizeitnetz (ASM) 

Neumünster Tagesnetz Freizeitnetz Früh- u. Spätverkehr 

Tabelle 4-3: Differenzierung nach Netzebenen im Verflechtungsbereich Hansestadt Lüneburg 

Stadt Netzebene FBF: 

 1 2 3 Sondertarif? 

Aschaffenburg KLV FBF - - ja 

Bamberg KLV FBF - - nein 

Celle KLV KLV FBF ja 

Delmenhorst KLV KLV - entfällt 

Lüneburg KLV KLV FBF ja 

Neumünster KLV FBF KLV - nein 

KLV = konventioneller Linienverkehr            FBF = flexible Bedienungsformen 
 

Tabelle 4-4: Differenzierung nach Betriebsformen im Verflechtungsbereich Hansestadt Lüneburg 

Unterscheidet man im Freizeitnetz (Fahrtenangebote, die nach 20:00 Uhr stattfinden, und 
Wochenendverkehre an Sonnabenden sowie an Sonn- und Feiertagen) nach den ver-
schiedenen Betriebsformen, so gibt es in Lüneburg drei Netzebenen mit unterschiedlichen 
Funktionen. Dies ist auch in Celle und Neumünster der Fall, während die übrigen Ver-
gleichsstädte mit einer oder zwei Netzebenen auskommen. Damit sind in Lüneburg die 
Grundlagen für eine differenzierte, nachfrageorientierte Bedienung mit verschiedenen 
ÖPNV-Produkten gegeben. Im Nahverkehrsplan des Landkreises Lüneburg wird dabei die 
Netzstruktur im Stadtverkehr über die Verkehrszeiten bestimmt (Tagesnetz in Haupt- und 
Normalverkehrszeiten, Freizeitnetz in Schwachverkehrszeiten).  

Wie in den meisten Vergleichsstädten setzt auch die Hansestadt Lüneburg im Stadtgebiet 
und im Verflechtungsbereich im Tagesverkehr auf den konventionellen Linienverkehr, 
während in Schwachverkehrszeiten (d. h. im Freizeitnetz) mit dem Anruf-Sammel-Mobil 
(ASM) auch flexible, d. h. nachfragegesteuerte Bedienungsformen zum Einsatz kommen. 
Ähnlich wie in Aschaffenburg und Celle ist das ASM nicht in den allgemeinen ÖPNV-Tarif 
integriert; es gilt jeweils ein Sondertarif. 
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4.2.3. Liniennetzstruktur 

 

Stadt 
Radial- 
linien 

Durchmesser-
linien 

Tangential- 
linien 

 

Aschaffenburg R  T 

Bamberg R   

Celle R   

Delmenhorst R D  

Lüneburg R D  

Neumünster R  T 

Tabelle 4-5: Differenzierung nach Linientypen im Verflechtungsbereich Hansestadt Lüneburg 

 
In allen Vergleichsstädten bilden Radiallinien, die auf das Stadtzentrum und/oder einen 
zentralen ÖPNV-Verknüpfungspunkt ausgerichtet sind, ein wesentliches Element der 
ÖPNV-Liniennetzstruktur. In Lüneburg kommen – ebenso wie in Delmenhorst – zusätzlich 
noch Durchmesserlinien zum Einsatz, die über das Stadtzentrum den zentralen ÖPNV-
Verknüpfungspunkt hinausführen. Tangentiallinien, die Stadtteile an der Peripherie unter 
Umgehung des Stadtzentrums miteinander verbinden, gibt es nur in Aschaffenburg und 
Neumünster. 
 

 

Tabelle 4-6: Anzahl Linien- / Bedarfsverkehre im Verflechtungsbereich Hansestadt Lüneburg 

 
Die Zahl der Buslinien bzw. Bedarfsverkehr sagt zwar nichts über Umfang und Qualität 
des ÖPNV-Angebots aus. Allerdings ist bei der Liniennetzgestaltung immer abzuwägen, 
dass eine kleinteilige und individuelle Netzgestaltung mit vielen Linien meist zulasten der 
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Netzes für die ÖPNV-Nutzer geht. Die Hanse-
stadt Lüneburg nimmt unter den Vergleichsstädten mit 14 Linien (ohne ASM) einen unte-
ren Mittelplatz ein (Durchschnittswert: 15,8 Linien).  
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4.2.4. Betriebszeiten im ÖPNV nach Verkehrstagen 

 

 

 

Tabelle 4-7: Betriebszeiten im ÖPNV nach Verkehrstagen im Verflechtungsbereich Hansestadt Lüneburg
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Im Vergleich fällt auf, dass die Kernbetriebszeit in Lüneburg werktags (mo - fr) bereits um 
21 Uhr endet und danach nur das ASM mit seinem Sondertarif zur Verfügung steht. In den 
Städten Aschaffenburg und Delmenhorst steht das reguläre ÖPNV-Angebot werktags hin-
gegen bis mindestens 22 Uhr zur Verfügung, wenn auch mit ausgedünntem Fahrtenange-
bot. In den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag hingegen fällt die lange Be-
triebszeit des ASM in Lüneburg bis in die frühen Morgenstunden auf.  
 
An Sonntagen wiederum ist die Betriebszeit des regulären ÖPNV in Lüneburg auf den 
Zeitraum 13 bis 20 Uhr begrenzt und damit deutlich eingeschränkter als in den übrigen 
Vergleichsstädten. 
 

4.2.5. Fahrtenangebot / Taktzeiten nach Verkehrstagen und Netzebenen 
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Tabelle 4-8: Fahrtenangebot / Taktzeiten nach Verkehrstagen im Verflechtungsbereich Hansestadt Lüneburg 

 

Das Fahrtenangebot bzw. die Taktzeiten Stadtverkehr Lüneburg entsprechen weitgehend 
denen der Vergleichsstädte. Allerdings fällt auf, dass sich in Lüneburg die Taktraster an 
Werktagen in der Haupt- und Normalverkehrszeit (HVZ/NVZ) je nach Linie unterscheiden 
und damit nicht kompatibel zueinander sind (20min-Takt oder 30min-Takt). In den Ver-
gleichsstädten hingegen sind die Taktraster einheitlich.  
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4.2.6. ÖPNV auf den Hauptverkehrsachsen im Landkreis 

Der Verflechtungsbereich wird verkehrlich vor allem durch die Linien des Stadtbusses ge-
prägt. Ergänzt wird das Angebot durch die in die Stadt hineinfahrenden Regionalbuslinien. 
Auf den Hauptverkehrsachsen, die die jeweiligen Gemeindezentren mit der Hansestadt 
Lüneburg verbinden, bilden die regionalen Hauptlinien das Rückgrat des ÖPNV. 

4.2.7. ÖPNV-Netzebenen und Betriebsformen nach Netzebenen: 

Landkreis Netzebene 

 1 2 3 4 

Aschaffenburg Hauptlinien 
Flächen-
erschließung 

Schwach-
verkehrsnetz 

- 

Bamberg Regionalbusnetz - - - 

Celle Hauptnetz Ergänzungsnetz - - 

Oldenburg Verbindungen 
Flächen-
erschließung 

Schülerverkehr Nachtverkehr 

Lüneburg 
regionale 
 Hauptlinien 

Regionallinien 
regionale Neben-
linien 

Anruf-Sammel-
Mobil 

Plön Hauptlinien 
Flächen-
erschließung 

- - 

Rendb.-Eckernf. (Hauptlinien) 
Flächen-
erschließung 

- - 

Segeberg Busgrundnetz 
Busergänzungs-
netz 

regionales Bus-
ergänzungsnetz 

- 

Tabelle 4-9: Differenzierung nach Netzebenen auf den Hauptverkehrsachsen im Landkreis 

 

Landkreis Netzebene FBF: 

 1 2 3 4 
Son-
dertarif? 

Aschaffenburg KLV KLV FBF - ja 

Bamberg KLV - - - entfällt 

Celle KLV FBF KLV FBF - - ja 

Oldenburg KLV KLV (FBF) KLV KLV nein 

Lüneburg KLV KLV KLV FBF ja 

Plön KLV KLV - - entfällt 

Rendb.-Eckernf. KLV KLV - - entfällt 

Segeberg KLV KLV KLV FBF - nein 

Tabelle 4-10: Differenzierung nach Betriebsformen auf den Hauptverkehrsachsen im Landkreis 

Der ÖPNV im Landkreis Lüneburg hat, wenn man das nachfragegesteuerte Anruf-
Sammel-Mobil (ASM) als eigene Netzebene versteht, mit insgesamt vier Netzebenen eine 
vergleichsweise ausdifferenzierte ÖPNV-Struktur. Es ist jedoch eine klare Zuordnung 
„Netzebene  Betriebsform“ erkennbar. 
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4.2.8. Liniennetzstruktur 

 

Tabelle 4-11: Liniennetzstruktur auf den Hauptverkehrsachsen im Landkreis 

Im regionalen Vergleich hat der Landkreis Lüneburg eine überdurchschnittlich hohe Zahl 
an ÖPNV-Linien (Durchschnittswert: 48 Linien). Bei der Liniennetzgestaltung sollte jedoch 
abgewogen werden, dass eine kleinteilige und individuelle Netzgestaltung mit vielen Linien 
meist zulasten der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Netzes für die ÖPNV-Nutzer 
geht. 
 
Alle Vergleichsregionen setzen sowohl auf das Zentrum ausgerichtete Radiallinien ein als 
auch Tangentiallinien, die entweder auf kleinere regionale Zentren in der Fläche ausge-
richtet sind oder die Schülerverkehrsrelationen abdecken. 
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4.2.9. Betriebszeiten im ÖPNV nach Verkehrstagen 

 

 
 

Abb. 4-07: Betriebszeiten im ÖPNV nach Verkehrstagen auf den Hauptverkehrsachsen im Landkreis, mon-
tags bis freitags, samstags, sonntags. 
 

Im regionalen Vergleich weist der Regionalbusverkehr des Landkreises Lüneburg eine 
relativ gute Betriebszeitenabdeckung auf. Mit dem ASM besteht insbesondere im Spät- 
und Nachtverkehr ein auf den ersten Blick überdurchschnittlich gutes Angebot, das jedoch 
durch die Nutzungsbedingungen (Fahrten nur von Lüneburg stadtauswärts, gesonderter 
Tarif) stark eingeschränkt wird. 
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4.2.10. Fahrtenangebot / Taktzeiten nach Verkehrstagen und Netzebenen 
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Abbildung 4-4: Fahrtenangebot / Taktzeiten nach Verkehrstagen auf den Hauptverkehrsachsen im Landkreis 
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Für den Regionalbusverkehr im Landkreis Lüneburg an Werktagen und an Samstagen gilt, 
dass selbst auf regionalen Hauptlinien (Netzebene 1) keine durchgehende Vertaktung be-
steht und alle übrigen Netzebenen unvertaktet sind. An Sonntagen gibt es zumindest auf 
einigen regionalen Hauptlinien (Netzebene 1) ein vertaktetes Fahrtenangebot. Im Ver-
gleich hierzu bieten die Landkreise Aschaffenburg, Celle und Oldenburg mindestens auf 
den jeweiligen ÖPNV-Hauptlinien mit einer stringenten Vertaktung der Fahrpläne eine 
deutlich bessere Angebotsqualität. 

4.2.11. Multimodale Mobilität und ÖPNV-ergänzende Mobilitätsangebote 

 

 

Tabelle 4-12: ÖPNV-ergänzende Mobilitätsangebote 

Hansestadt und Landkreis Lüneburg sind im regionalen Vergleich relativ gut mit ÖPNV-
ergänzenden Angeboten ausgestattet (z.B. kommunale Fahrdienste als Mobilitätsangebo-
te des bürgerschaftlichen Engagements), wobei multimodale Verknüpfungspunkte in der 
Region bislang noch kaum vorhanden sind. Grundsätzlich besteht damit jedoch ein gutes 
Potenzial für die Weiterentwicklung zu einem integrierten und multimodal nutzbaren Mobi-
litätsangebot. 

4.2.12. Aktuelle Erkenntnisse und Benchmark aus dem Strukturgutachten 

Der Kreistag hat am 22.02.2021 beschlossen zwei Gutachten in Auftrag zu geben. Ein 
Gutachten soll Modelle prüfen, in welcher rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Struktur 
der ÖPNV im Landkreis Lüneburg zukünftig betrieben werden soll (nachfolgend: Struktur-
gutachten). Neben dem Status Quo auf der Grundlage einer aV kommen die Ausschrei-
bung eines Verkehrsvertrages, die Gründung einer Fahrzeugvorhaltegesellschaft oder ei-
ner Verkehrsgesellschaft oder andere Varianten in Frage. Das zweite Gutachten soll sich 
mit der Weiterentwicklung der Mobilität, also dem Verkehrsangebot und der Bedienqualität 
in Anknüpfung an das Integrierte Mobilitätskonzept und den Nahverkehrsplan befassen 
(nachfolgend Mobilitätsgutachten). 
 
Für die Grundlagenanalyse im Zielfindungsprozess wurde eine externe Perspektive auf 
das ÖPNV-Angebot gelegt und der Landkreis Lüneburg mit 12 vergleichbaren Landkreisen 
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analysiert. Die Untersuchungen sind nicht in der Tiefe des IMK durchgeführt worden, lie-
fern aber trotzdem wesentliche Hinweise für den aktuellen Stand des ÖPNV im Landkreis 
Lüneburg. Die Analyse liefert Hinweise in wie weit die Maßnahmen zur Umsetzung des 
NVP seit 2019 das ÖPNV-Angebot beeinflusst haben.  
 

Landkreis Einwohner Kreisstadt Einwohner 

Lüneburg 184.000 Lüneburg 75.000 

Böblingen 393.000 Böblingen 50.000 

Erding 139.000 Erding 36.000 

Euskirchen 194.000 Euskirchen 58.000 

Freising 180.000 Freising 48.000 

Harburg 256.000 Winsen (Luhe) 36.000 

Havelland 165.000 Rathenow 24.000 

Herzogtum Lauenburg 199.000 Ratzeburg 14.000 

München 350.000 München 1.487.000 

Schwäbisch Hall   198.000 Schwäbisch Hall 41.000 

Soest 301.000 Soest 47.000 

Wetteraukreis 310.000 Friedberg  29.000 

Zwickau 312.000 Zwickau 86.000 

Tabelle 4-13: Einwohnerzahlen Landkreise im Vergleich (Quelle:EW (Destatis 2020), Grenzen (BKG) Ermitt-
lung und Aufstellung durch civity 

 

Der Landkreis Lüneburg ist im Vergleich eher dünn besiedelt und bietet daher entspre-
chend schwierige Voraussetzungen für den ÖPNV. 



 Nahverkehrsplan Lüneburg 2018 – 2023, Fortschreibung 2023  

 

 

82 

 

Abbildung 4-5: Einwohner- und Siedlungsdichte der Landkreise im Vergleich (Quelle: SuV (CORINE 2018, 
Copernicus Imperviousness Density 2015), EW (DESTATIS 2020), Fläche (BKG 2020) 

Innerhalb der Vergleichsgruppe hat der Landkreis Lüneburg ein überdurchschnittliches 
dichtes ÖPNV-Angebot im Verhältnis zu den siedlungsstrukturellen Voraussetzungen und 
schöpft viel des Potenzials aus. Aus dem Diagramm wird die Anzahl der Abfahrten an den 
Haltestellen (pro Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche) im Vergleich zur Siedlungsdichte 
erkennbar. Die Landkreise oberhalb des „Erwartungswertes“ schöpfen tendenziell ihr Po-
tential aus. 



 Nahverkehrsplan Lüneburg 2018 – 2023, Fortschreibung 2023   83 

 

 

Abbildung 4-6: Einwohner- und Siedlungsdichte der Landkreise im Vergleich (Quelle: Hst.-Abfahrten ge-
schwindigkeitsgewichtet (civity 2022), SuV (CORINE 2018, Copernicus Imperviousness Density 2015)) 

Der Landkreis Lüneburg hat im Vergleich zu den anderen Landkreisen ein ausgewogenes 
Angebot durch eine vergleichsweiser enge Taktdichte und eine durchschnittliche Netzdich-
te. Die Taktdichte wird hierbei über die Abfahrten pro Haltestellen angegeben und die 
Netzdichte über die Anzahl der Haltestellen pro Quadratkilometer.  
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Abbildung 4-7: Angebot der Landkreise im Vergleich Quelle: Hst.-Abfahrten geschwindigkeitsgewichtet (civity 
2022), SuV (CORINE 2018, Copernicus Imperviousness Density 2015) 

 

Im Vergleich sichert der Landkreis Lüneburg ein überdurchschnittliches Angebot an Sams-
tagen und Sonntagen zu. Die Landkreise München und Böblingen haben im Wochenver-
lauf eine höhere Taktdichte. Ausgehend von einer verbleibenden Taktdichte im Vergleich 
zum Normalfahrplan bietet der Landkreis Lüneburg auch sonntags eine überdurchschnittli-
che Taktdichte.  
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Abbildung 4-9: Angebot der Landkreise am Sonntag im Vergleich Quelle: Hst.-Abfahrten geschwindigkeits-
gewichtet (civity 2022) 

Im Tagesgang ist die verbleibende Taktdichte im Landkreis Lüneburg im Vergleich zur 
Vergleichsgruppe überdurchschnittlich.  
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Einen Überblick über die Taktfrequenzen ab dem 01.12.2019 gibt die nachfolgende 
Übersicht:  
 

Linie Linienweg Takt [in min] 

  Mo-Fr Sa So/Fei 

  HVZ NVZ NVZ SVZ 

5001 Universität - ZOB (nur während d. Vorle-
sungszeit) 

 30 

+Verstärker 

 30 

+Verstärker 

kein An-
gebot 

kein An-
gebot 

5002 (Vögelsen)/Bardowick - ZOB 30 30 

(tlw. 60) 

30 

(tlw. 60) 

60 

5003 Teufelsküche - Am Sande - ZOB 15 30 30 

 (tlw. 60) 

60 

5004 Hafen - Stadtkoppel - Hanseviertel - ZOB 30 30 60 60 

5005 Goseburg - ZOB - Am Sande - Ochtmissen 30 30 

(tlw. 60) 

60 60 

5006 Adendorf - ZOB 60 60 kein An-
gebot 

kein An-
gebot 

5007 (Erbstorf)/Adendorf - ZOB - Am Sande - 
Oedeme 

30 30  

(tlw. 60) 

30  

(tlw. 60) 

60 

5009 Mechtersen - Am Sande - ZOB - Freibad 30 30  

(tlw. 60) 

60 60 

5010 entfällt ab 01.12.2019 (geht in Linie 5004 und 5009 auf) 

5011 Häcklingen - Am Sande - ZOB - Kaltenmoor  30 30 30 60 

5012 Bockelsberg - Am Sande - ZOB - Hagen 30 30 30 60 

5013 Reppenstedt - Am Sande - ZOB 30 30 30  

(tlw. 60) 

60 

5014 Kreideberg - Am Sande - ZOB - Kaltenmoor 
- Bülows Kamp 

15 15  

(tlw. 30) 

30 60 

5015 Jüttkenmoor - Am Sande - ZOB - Ebens-
berg 

30 30 30  

(tlw. 60) 

60 

5610 

(5019) 

Wendisch Evern - ZOB 30 60 60 60 

(tlw. 120) 

5620 

(5020) 

Deutsch Evern - ZOB 30 60 60 60 

(tlw. 120) 

HVZ = Hauptverkehrszeit (Mo-Fr 06.00 bis 08.00 und 16.30 bis 18.30) 

NVZ = Normalverkehrszeit (Mo-Fr sämtliche Betriebszeit außerhalb der HVZ, Sa ganztägig) 

SVZ = Schwachverkehrszeit (So/Fei ganztägig) 

Tabelle 5-1: Linienübersicht mit Taktfrequenzen 

 
Die genaue Mindestanzahl von Fahrten je Stunde kann den folgenden, linienbezogenen 
Tabellen entnommen werden, die Bestandteil des IMK sind. Die konkreten Zeitlagen der 
einzelnen Fahrten, insbesondere am frühen Morgen und am Abend, müssen – unter 
Berücksichtigung der Ausweitung der Betriebszeiten – den heutigen Zeitlagen (Stand: 
Mai 2018) entsprechen. Weitere Informationen zu den einzelnen Linien können dem 
IMK entnommen werden. 


